
2025-09

SHRINKING SPACES

 

BEDROHTE  

ZIVILGESELLSCHAFT: 
DIE VIELFÄLTIGEN 
DIMENSIONEN VON 
SHRINKING SPACES   

VON SABINE FERENSCHILD UND IRENE KNOKE



2 3

STUDIE SHRINKING SPACES STUDIE SHRINKING SPACES

INHALTSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 3

1. EINLEITUNG 4

2. DEMOKRATIE BRAUCHT ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 5

2.1 Was verstehen wir unter Zivilgesellschaft? 5

2.2  Zivilgesellschaftliches Handeln – ein „Motor für gerechte und  
nachhaltige Entwicklung“ 6

2.3 Organisationsfreiheit: ein oft bekämpftes Grundrecht 7

3.  HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND AKTUELLE TRENDS 10

3.1 Geopolitische Grundlagen 10

3.2 Die Lage weltweit verschlechtert sich 11

4. EIN BLICK ÜBER DIE KONTINENTE 16

4.1 Kenia: Zwischen Erneuerung und Einschüchterung 16

4.2 Ghana: Angriff auf die LGBTQI+-Community 19

4.3 Türkei: Ein Land geprägt von massiver Unterdrückung 21

4.4 Bangladesch: Ein Land verändert sich 23

4.5 China: Souveränität und Nicht-Einmischung stehen über Menschenrechten 26

4.6 Indien: Auf dem Weg zu einer hindu-nationalistischen Vorherrschaft 28

4.7 Mexiko: Allgegenwärtige Gewalt schränkt Handlungsräume ein 30

4.8 Kolumbien: Gewerkschafter*innen in Gefahr 32

5. ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG ZIVILGESELLSCHAFTLICHER HANDLUNGSRÄUME 35

LITERATUR 38

ANHANG UND IMPRESSUM 38

Ti
te

lb
il

d
: T

h
om

as
 W

in
d

is
ch

 /
 P

ex
el

s;
 F

ot
os

 a
u

f d
ie

se
r 

Se
it

e:
 S

Ü
D

W
IN

D

 AUTORINNEN

SABINE FERENSCHILD
arbeitet seit 2011 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei SÜDWIND. Ihre Schwer-
punkte sind Arbeitsbedingungen in der 
textilen Wertschöpfungskette mit Fokus 
auf asiatische Produktionsländer.

IRENE KNOKE
arbeitet seit 1999 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei SÜDWIND. Ihre The-
menschwerpunkte sind Entwicklungs-
zusammenarbeit im Kontext nachhaltiger 
Armutsbekämpfung, Unternehmensver-
antwortung und Wertschöpfungsketten.

SÜDWIND setzt sich für wirtschaft-
liche, soziale und ökologische 
Gerechtigkeit ein – weltweit.  
Wir recherchieren, decken unge-
rechte Strukturen auf, machen sie 
ö�entlich und bieten Handlungs-
alternativen. Wir verbinden  
seit über 30 Jahren Bildungs-,  
Ö�entlichkeits- und Lobbyarbeit 
und tragen Forderungen in  
Kampagnen, Gesellschaft,  
Unternehmen und Politik. 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BJP Bharatiya Janata Party – Indische Volkspartei

BfdW Brot für die Welt

BRICS  Staatengruppe mit: Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika und andere

CBM Community-Based Monitoring

CSA Cyber Security Act

CSDDD  Corporate Social Due Diligence Directive 

DSA Digital Security Act

FARC  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) 

FCRA Foreign Contribution Regulation Act

ILO International Labour Organisation

LGBTQI+   Bezeichnung für lesbische, schwule,  bisexuel-
le, trans, queere und intersexuelle Personen.

LKSG Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

NRO Nicht-Regierungs-Organisation(en)

PBO  Public Benefits Organization Act (Gesetz über 
gemeinnützige Organisationen) in Kenia

UN United Nations – Vereinte Nationen

WBM Worker-Based Monitoring

WCF World Congress of Families 

„WENN EIN STAAT EINEN MENSCHEN WIE IHN (EINEN  
MENSCHENRECHTSANWALT, EINF. D. A.) NICHT TOLERIEREN 
KANN, DANN IST DER STAAT DAS PROBLEM“
— Zitat aus Dokumentation Total Trust, Arte, Minute 11:50  



4 5

STUDIE SHRINKING SPACES STUDIE SHRINKING SPACES

1. EINLEITUNG

W er sich, wie SÜDWIND, um die Durch-
setzung menschenrechtlicher Sorgfalts-
p�ichten in globalen Lieferketten be-

müht, weiß um die Bedeutung, die der Einbezug der 
Rechteinhaber*innen hat. Damit sind diejenigen ge-
meint, die von sozialen und ökologischen Missstän-
den in den Lieferketten betro�en sind, sowie deren 
Vertreter*innen aus Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO) und Gewerkschaften. Ohne Rechteinha-
ber*innen und ihre Vertreter*innen einzubeziehen, 
gehen Risikoanalysen von Unternehmen und Maß-
nahmen gegen identi�zierte Missstände oft an der 
Wirklichkeit vor Ort vorbei (Gearhart 2023: 10).

Der Kontakt zu den Rechteinhaber*innen 
wird in der Regel über zivilgesellschaftliche 
Organisationen hergestellt. Das sind lokale Ge-
werkschaften, Arbeitsrechtsorganisationen 
oder auch NRO im Globalen Norden, die mit den 
Partner*innen des Globalen Südens zusammen-
arbeiten. Für diese wichtige Rolle in Sorgfalts-
p�ichtenprozessen und bei der Umsetzung der 
entsprechenden Gesetze (Lieferkettengesetz 
LkSG, EU-Sorgfaltsp�ichtenrichtlinie CSDDD) 
erfahren die zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen viel Anerkennung: Sie werden zu Mul-
ti-Akteurs-Prozessen wie dem Branchendialog 
Automobil, dem Kakaoforum oder dem Textil-
bündnis eingeladen, um ihre Perspektive dort 
einzubringen. Sie sind geschätzte Gesprächs- 
und Interviewpartner*innen für Medien, Unter-
nehmensdialoge und Politik. Die Zivilgesell-
schaft ist aber auch unverzichtbar bei globalen 
Dialogprozessen zum Klimaschutz, zur Biodi-
versität oder zur Plastikvermeidung.

Dort, wo Zivilgesellschaft allerdings unangeneh-
me Wahrheiten ausspricht, wo ungleiche Macht-
verteilung kritisiert, Menschenrechte eingeklagt 
und Verantwortliche von Umweltverschmutzung 
bloßgestellt werden, geraten zivilgesellschaft-
liche Akteure in einer immer größeren Anzahl 
von Ländern unter Druck und sind wachsenden 
Repressionen ausgesetzt. Ihre Handlungsspiel-
räume schrumpfen oder gehen ganz verloren. Das 
wird unter dem Begri� „Shrinking Spaces“ in der 
Fachö�entlichkeit diskutiert. Partnerorganisatio-
nen von SÜDWIND aus Asien, Afrika und Latein-
amerika erfahren dies zum Teil am eigenen Leib. 
Doch auch im Globalen Norden geraten zivilge-
sellschaftliche Akteure zunehmend unter Druck.

Es ist also an der Zeit, genauer anhand konkre-
ter Beispiele auf die Entwicklungen der letzten Jah-
re zu schauen, um daraus Perspektiven für künftige 
Handlungsspielräume von Zivilgesellschaft ablei-
ten zu können. Dazu blicken wir in einem einleiten-
den Kapitel auf die Relevanz zivilgesellschaftlichen 
und gewerkschaftlichen Handelns (Kap. 2), bevor 
wir einen generellen Überblick über politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen zivilgesellschaft-
lichen Engagements geben (Kap. 3). Kapitel 4 liefert 
anschließend konkrete Fallbeispiele aus acht Län-
dern und drei Kontinenten für schrumpfende bzw. 
verschwundene Handlungsspielräume. Das Bei-
spiel Bangladesch zeigt jedoch, dass verschwunde-
ne Handlungsspielräume (auf Dauer oder vorüber-
gehend?) wieder zurückgewonnen werden können. 
Daher informiert das abschließende fünfte Kapitel 
über Ansätze zur Stärkung zivilgesellschaftlicher 
Strukturen in schwierigen Zeiten.

Protest von  
Textilarbeite rinnen  
in Bangladesch
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2.  DEMOKRATIE BRAUCHT ZIVILGESELL-
SCHAFTLICHES ENGAGEMENT

N icht nur für die Umsetzung von menschen-
rechtlichen Sorgfaltsp�ichten spielen Ge-
werkschaften und Zivilgesellschaft eine 

wichtige Rolle. Sie sind auch für die Stärkung und 
den Erhalt unserer Demokratie eine wichtige Säu-
le. Oft agieren sie als Sprachrohr für Bürger*innen, 
indem sie deren Anliegen und Bedürfnisse in den 
politischen Diskurs einbringen. So können Teilha-
be und Engagement von marginalisierten Gruppen 
gefördert werden. Indem die Zivilgesellschaft Miss-
stände aufdeckt und für Transparenz sorgt, trägt sie 
zur Kontrolle und Rechenschaftsp�icht von Regie-
rungen bei. All dies ist für eine funktionierende De-
mokratie unerlässlich. Doch was genau bezeichnen 
wir als Zivilgesellschaft, was ist ihre Rolle im gesell-
schaftlichen Ge�echt und wie sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen bescha�en? Darum soll es in 
diesem Kapitel gehen.

2.1 WAS VERSTEHEN  
WIR UNTER  
ZIVILGESELLSCHAFT?

Nach dem Verständnis der Europäischen Union 
(EU) umfasst der Begri� „Zivilgesellschaft“ alle 
Formen sozialer Aktion von Individuen oder 
Gruppen, die nicht in Verbindung mit oder gelei-
tet von staatlichen Autoritäten umgesetzt werden. 
Eine zivilgesellschaftliche Organisation ist eine 
Struktur, die durch einen demokratischen Prozess 
dem Allgemeininteresse und als Mittler zwischen 
den Bürger*innen und der Politik dient. Als Bei-
spiele für zivilgesellschaftliche Organisationen 
führt die EU (1) die Sozialpartner (Gewerkschaften 
und Arbeitgebergruppen), (2) NRO (z.B. Umwelt-
verbände, Konsument*innenschutz) und (3) Gras-
wurzel-Organisationen (z.B. Jugend- und Fami-
liengruppen) auf (Eur-Lex o.J.).

Für die Bundesregierung umfasst die Zivil-
gesellschaft „die Gesamtheit des Engagements 
der Bürger*innen eines Landes – zum Beispiel in 
Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen von 
Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu gehö-
ren alle Aktivitäten, die nicht pro�torientiert und 
nicht abhängig von parteipolitischen Interessen 
sind“ (BMZ o.J.).

Fragt man danach, was zivilgesellschaftliche 
Organisationen ausmacht, dann sind einige Cha-
rakteristika elementar:

EIN BLICK NACH DEUTSCHLAND

Im Jahr 2021 gab es ca. 620.000 eingetragene 
Vereine in Deutschland mit ca. 50 Mio. Vereins-
mitgliedern und 25–28 Mio. Ehrenamtlichen. Die 
größten eingetragenen Vereine waren:

•  nach Spenden: Christoffel Blindenmission, 
Ärzte ohne Grenzen, SOS-Kinderdorf;

•  nach Umsatz: Max-Planck-Gesellschaft, Johan-
niter-Unfall-Hilfe, Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschland; 

•  nach Mitarbeiter*innen: Diakonie Deutschland, 
AWO-Bundesverband, Helmholtz Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren;

•  nach Mitgliedern: ADAC, Deutscher Fußball-
Bund, Deutsches Jugendherbergswerk;

•  nach Ehrenamtlichen: Deutsches Rotes Kreuz, 
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘, AWO-
Bundesverband.

Wie viele der eingetragenen Vereine in Deutsch-
land sich als Menschenrechtsorganisationen ver-
stehen, ist nicht erfasst. Die Bundesregierung 
betont aber, dass NRO „eine besonders wichtige 
Rolle beim Schutz der Menschenrechte im In- 
und Ausland“ spielen. Offen ist, wie sich diese 
Einschätzung unter der neuen Bundesregierung 
entwickeln wird.

Quellen: bvve o.J., CIVIDATA 2024, BMJ 2024

 ▸ Sie arbeiten inhaltlich unabhängig von staatli-
chen Autoritäten und organisieren sich selbst.

 ▸ Sie sind eine kollektive Organisations- und 
Handlungsform, in deren Rahmen „Positionen zu 
gesellschaftlichen Fragestellungen, Lösungen und 
Verfahren“ (BfdW 2023: 18) entwickelt und zum 
Teil auch in die Praxis umgesetzt werden. 

 ▸ Sie handeln gemeinnützig, sind nicht pro�t-
orientiert und unabhängig von Parteiinteressen 
(ebd.).

Dabei sind zivilgesellschaftliche Organisation 
nicht homogen. Sie bestehen aus vielfältigen, gro-
ßen und kleinen, etablierten und jungen Organi-
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sationen. Sie gehören zur Not- und Katastrophen-
hilfe, zu den sozialen Diensten oder Bildungs- und 
Partnerschaftsvereinen. Sie sind Selbsthilfeorga-
nisationen, Umweltschutzgruppen, Organisatio-
nen von Migrant*innen und leisten Lobby- und 
Advocacy-Arbeit. Ein breiter Bereich der Zivilge-
sellschaft setzt sich für den Schutz und die Um-
setzung der politischen und sozialen Menschen-
rechte in ihren Ländern oder auch weltweit ein. 
Zu diesen Organisationen zählt auch die weltweite 
unabhängige Gewerkschaftsbewegung. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen können 
staatliches Handeln unterstützen oder ergänzen – 
wie es zum Beispiel im sozialen Bereich die Wohl-
fahrtsverbände oder die Not- und Katastrophen-
hilfe tun. Sie können aber auch mit kritischen 
Positionen und Aktionen gegenüber staatlichem 
Handeln bzw. anderen politikbestimmenden Ak-
teursgruppen wie zum Beispiel Wirtschaftsver-
bänden oder Großkonzernen Änderungen in der 
Politik einfordern, zum Beispiel zu Gunsten der 
Einhaltung von Menschenrechten oder der Ein-
haltung der Klimaziele. 

Im globalen Kontext ist eine aktive Zivilge-
sellschaft bedeutsam für den Erfolg von Demo-
kratisierungsprozessen (Dodsworth / Cheeseman 
o.J.: 4). Sie trägt aber auch dazu bei, globale Her-
ausforderungen wie die Klimakrise oder ökono-
mische Ungerechtigkeit auf der internationalen 
politischen Agenda zu halten. Dazu mehr in den 
folgenden Kapiteln.

2.2 ZIVILGESELLSCHAFT-
LICHES HANDELN – EIN 
„MOTOR FÜR GERECHTE 
UND NACHHALTIGE ENT-
WICKLUNG“

Wie wir oben gesehen haben, sind zivilgesell-
schaftliche Organisationen nicht homogen. Nicht 
immer legen sie Finger in Wunden oder kritisieren 
die ö�entliche oder private Hand, sie können auch 
lediglich serviceorientiert die Interessen ihrer 
Mitglieder oder von Begünstigten vertreten. Ein 
zentrales Merkmal einer funktionierenden De-
mokratie ist aber, dass sie immer den Raum und 
die Möglichkeit haben, unabhängig und kritisch 
solche Interessen zu vertreten, sich an politischen 
Prozessen zu beteiligen, eine verantwortungsvol-
le Staatsführung, Transparenz und Rechenschaft 
einzufordern. Die Resolution über die Zivilgesell-
schaft, die 2016 vom UN-Menschenrechtsrat ver-
abschiedet wurde, formuliert dies als unerlässlich 
für den Au�au friedlicher, wohlhabender und de-
mokratischer Gesellschaften (A/HRC/32/31).

Mit vielfältigen Handlungsformen, von sozia-
len Dienstleistungen über Au�lärungsarbeit bis 
hin zu Lobby- und Advocacyarbeit, Protest und 
Demonstrationen, setzen zivilgesellschaftliche 
Organisation Themen auf die ö�entliche Agenda 
und üben Druck aus, um zu Problemlösungen bei-
zutragen. Kurz: Ohne die vielfältigen Aktivitäten 
der Zivilgesellschaften auf lokaler, nationaler und 
internationaler Ebene wären unsere Gesellschaf-
ten weniger menschenfreundlich, die Lage vieler 
Menschen in prekären Situationen unerträglicher 
und die Welt gespaltener. Aktive Zivilgesellschaf-
ten gelten daher als Kitt, der die Menschheit und 
die Welt zusammenhält.

Dabei haben sich über die letzten Jahrzehnte 
unterschiedliche Handlungsebenen entwickelt, 
die von zivilgesellschaftlichen Akteuren genutzt 
werden und die vor allem in der Zusammenarbeit 
zwischen der Zivilgesellschaft im Globalen Süden 
und im Globalen Norden im Kontext globalisier-
ter Lieferketten eine wichtige Rolle spielen. Sehr 
hilfreich ist in diesem Kontext die Unterscheidung 
von Gearhart (2023), die die (arbeitsrechtsbezo-
genen) zivilgesellschaftlichen Organisationen im 
Globalen Süden als Kernakteure globaler Kampa-
gnen für Arbeitsrechte bezeichnet und sie in drei 
Kategorien einteilt:

Nationale zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen bezeichnet sie als Organisatoren und meint 
damit Gewerkschaften, NRO, Arbeitnehmer*in-
nenzentren und Gemeindeorganisationen. Diese 
stehen den Arbeiter*innen am nächsten und sind 
am besten in der Lage, Missstände zu dokumentie-

ren und bei der Suche nach Abhilfe zu helfen. Sie 
sind auch diejenigen, die für Änderungen in der 
nationalen Politik und Gesetzgebung kämpfen, die 
soziale Bewegungen au�auen, um ihre Regierung 
zur Rechenschaft zu ziehen. Von den Organisato-
ren unterscheidet Gearhart die Campaigner*innen 
oder Aktivist*innen, die auch die internationale 
Ebene in den Blick nehmen. Sie setzen sich, wie die 
Organisatoren, für rechtliche und politische Refor-
men ein, knüpfen dabei aber an Veränderungen der 
internationalen Handels- und Entwicklungspolitik 
an. Sie versuchen, über die Verbraucher*innen in 
den Zielmärkten den Druck auf multinationale Un-
ternehmen zu erhöhen. Als dritte Handlungsebe-
ne benennt sie schließlich die Engagierten, unter 
denen sie diejenigen versteht, die an Multi-Stake-
holder-Initiativen und Sozialaudits teilnehmen, 
oder auch die NRO, die Unternehmen mit Dienst-
leistungen bei Kinderbetreuung, Alphabetisierung 
und anderen technischen Aspekten unterstützen. 
Während Gearhart bei den ersten beiden Hand-
lungsebenen den direkten Bezug zu den Beschäf-
tigten und deren Bedürfnissen sieht, schätzt sie 
diesen Bezug bei der Gruppe der Engagierten als 
weniger relevant ein (Gearhart 2023: 12).

Die Unterscheidung der Akteure im Globalen 
Süden nach Organisatoren, Aktivist*innen und 
Engagierten ist wichtig vor dem Hintergrund 
der Debatte im Globalen Norden, wie Rechtein-
haber*innen in menschenrechtliche Sorgfalts-
p�ichtenprozesse einbezogen werden können. In 
Kap. 5 stellen wir mit dem „Worker-Based Monito-
ring“ ein Modell für einen solchen Einbezug vor, 
aber schon hier wird deutlich, dass vor allem die 
Organisatoren das Rückgrat jeglichen Einbezugs 
von Rechteinhaber*innen darstellen. Zugleich 
wird der Kontakt zu den Organisatoren aus der 
Perspektive des Globalen Nordens wahrschein-

ESDO, eine Um-
welt-NRO aus Ban-
gladesch, schult 
Bewohner*innen 
lokaler Communities 
zu Umweltfragen.

lich über die Aktivist*innen laufen müssen, die 
ein Bindeglied zwischen der nationalen und der 
internationalen Ebene sind. Täuschen würden 
sich hingegen Akteure aus dem Globalen Norden, 
wenn sie den Einbezug der Engagierten in ihre 
Sorgfaltsp�ichtenprozesse mit dem Einbezug von 
Rechteinhaber*innen gleichsetzen würden. 

Ö�net man die Perspektive über die Frage von 
menschenrechtlichen Sorgfaltsp�ichten in globa-
len Lieferketten hin zur Umsetzung von Menschen-
rechten und Förderung von Entwicklungsprozes-
sen allgemein, dann geht es um eine Transition hin 
zu Prozessen unter Führung lokaler Gemeinden 
und Akteure, die nicht mehr nur Empfänger*innen 
von Impulsen und Finanzen aus dem Globalen Nor-
den sind, sondern Partner*innen und Verantwort-
liche in Veränderungsprozessen (Kuloba-Warria 
2023: 3). Damit geht es um mehr als nur den Einbe-
zug von Rechteinhaber*innen und Gemeinschaften 
aus dem Globalen Süden. Es geht um eine De-Kolo-
nialisierung des Denkens und Handelns auch in der 
Zivilgesellschaft des Globalen Nordens.

2.3 ORGANISATIONS-
FREIHEIT: EIN OFT BE-
KÄMPFTES GRUNDRECHT

Der Blick auf die vielfältigen Schwerpunkte und 
Handlungsweisen zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen hat deutlich gemacht, dass diese Frei-
raum für ihr eigenes Handeln benötigen. Diesen 
Freiraum muss ihnen der Staat bzw. die Staaten-
gemeinschaft gewähren. 

 ▸ In Deutschland ist dieser Freiraum verfas-
sungsrechtlich verankert. In Art. 9 des Grundge-

„EINE UNABHÄNGIGE UND KRITISCHE 
ZIVILGESELLSCHAFT, DIE SICH AN MEN-
SCHENRECHTEN ORIENTIERT, NIMMT DIE 
ROLLE EINER WÄCHTERIN EIN: SIE FOR-
DERT RECHTE VON BENACHTEILIGTEN 
EIN, KRITISIERT DIE ÖFFENTLICHE POLI-
TIK, SETZT SICH FÜR POLITISCHE MITGE-
STALTUNG EIN UND ZIEHT DIE REGIERUNG 
ZUR RECHENSCHAFT. DAS ALLES MACHT 
SIE ZUM MOTOR FÜR GERECHTE UND 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG.“

BfdW 2023: 18
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setzes heißt es, dass alle Deutschen das Recht ha-
ben, Vereine und Gesellschaften zu bilden (Abs. 
1). Nur solche Vereinigungen, „deren Zwecke oder 
deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung oder gegen den Gedanken der Völkerver-
ständigung richten, sind verboten“ (Abs.2). Die 
Organisationsfreiheit gilt auch für alle Berufe und 
für alle, die das Recht wahrnehmen „zur Wahrung 
und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen Vereinigungen zu bilden“. Alle diesem 
Recht zuwiderlaufenden Absprachen und Maß-
nahmen (z.B. gegen Arbeitskämpfe) sind nichtig 
(Abs.3). 

 ▸ In Artikel 12, Abs. 1 der Europäischen Grund-
rechte-Charta �ndet sich dieselbe Freiheit als 
Grundrecht formuliert: „Jede Person hat das 
Recht, sich insbesondere im politischen, gewerk-
schaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich 
auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen 
zu versammeln und frei mit anderen zusammen-
zuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, 
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu 
gründen und Gewerkschaften beizutreten.“

 ▸ In der Menschenrechts-Erklärung der UN 
kann man dieses Recht auf Organisationsfreiheit 
in Art. 20 nachlesen: „1. Alle Menschen haben das 
Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Ver-
einigungen zusammenzuschließen. 2. Niemand 
darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzu-
gehören.“

Aus zwei Gründen sind diese Hinweise auf die 
rechtliche Verankerung von Organisationsfreiheit 
wichtig: Sie machen deutlich, dass die Freiheit 

zur Bildung zivilgesellschaftlicher Vereinigungen 
und die gewerkschaftliche Organisationsfreiheit 
als zwei Seiten einer Medaille bezeichnet werden 
können. Wo die Gewerkschaftsfreiheit angegrif-
fen wird oder nicht existiert, �ndet man in der 
Regel auch eingeschränkte Spielräume für zivil-
gesellschaftliche Organisationen, die sich für The-
men einsetzen, die den staatlichen Autoritäten 
nicht passen. Und wo zivilgesellschaftliche Hand-
lungsspielräume beschnitten werden, bleiben 
meist (nicht immer) auch Gewerkschaften nicht 
frei in ihrem Handeln. Die Länderbeispiele aus Ka-
pitel 4 illustrieren dies. Der zweite Grund für die 
ausführliche Benennung der rechtlichen Veranke-
rung von Organisationsfreiheit in den Menschen-
rechten und den Verfassungen Deutschlands und 
der EU sind Versuche, zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen die demokratische Legitimation ab-
zusprechen. Zivilgesellschaftliche Organisationen 
seien nicht gewählt, für wen sprächen sie über-
haupt – das waren zum Beispiel Anfragen, die im 
Kontext des Textilbündnisses aus Wirtschaftskrei-
sen geäußert wurden. 

Tendenzen zur Delegitimierung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen schlagen sich in 
vielen Ländern in Gesetzen nieder, die den öf-
fentlichen Diskurs kontrollieren sollen (s. Kap. 
3). Zu diesen gehören Digitalgesetze wie z.B. in 
Bangladesch oder China (s. Kap. 4), die zunächst 
der Begrenzung von Hassrede im Netz dienen 
sollen, aber dazu benutzt werden, kritische Stim-
men aus dem digitalen Diskurs zu verbannen. 
Ähnlich wirken Anti-Terror-Gesetze wie z.B. in 
China, die in einem internationalen Klima der Be-
drohung durch terroristische Gefahren seit dem 
11. September 2001 auf größere gesellschaftliche 
Akzeptanz stoßen. Die Gefahren der breiten Aus-
legung solcher Anti-Terror-Gesetze durch den 
Staat und deren „Nutzung“ für die Eindämmung 
zivilgesellschaftlicher Proteste im eigenen Land 
werden dabei oft verkannt oder unterschätzt. Sog. 
Anti-Terror-Einheiten werden zum Beispiel in In-
dien oder Russland auch gegen Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsaktivist*innen und Journalist*in-
nen eingesetzt (Amnesty International 2020; 
HRHF 2023).

DAS RECHT, UNABHÄNGIGE  
GEWERKSCHAFTEN ZU GRÜNDEN
Von besonderer Bedeutung für die Umsetzung 
arbeitsbezogener Menschenrechte ist das Recht 
der Beschäftigten, Gewerkschaften ihrer Wahl 
beizutreten bzw. diese zu gründen und Kollektiv-
verhandlungen mit den Arbeitgeber*innen zu 
führen. Diese beiden elementaren Rechte gehören 
zu den Menschenrechten bei der Arbeit und sind 
in zwei der zehn Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO – International 
Labour Organisation) festgehalten.

Das Übereinkommen Nr. 87 über die Vereini-
gungs freiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechts regelt unter anderem 

 ▸ die P�icht der Staaten, die das Übereinkom-
men rati�ziert haben, die Bestimmungen des 
Übereinkommens anzuwenden, 

 ▸ das Recht der Arbeitgeber*innen- und Arbeit-
nehmer*innenseite, sich ohne Behinderung zu 
organisieren, ihre Tätigkeiten frei und ohne Ein-
schränkung durch Behörden auszuüben 

 ▸ und sich auf nationaler und internationaler 
Ebene zu Verbänden zusammenzuschließen (Fe-
renschild 2017: 8�.). 

Das Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung 
der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des 
Rechtes zu Kollektivverhandlungen verankert 

 ▸ den Schutz der Beschäftigten vor allen Maß-
nahmen, die gegen ihre gewerkschaftliche Betäti-
gung gerichtet sind, 

 ▸ den Schutz der Organisationen von Arbeitneh-
mer*innen und Arbeitgeber*innen gegen Einmi-
schung der anderen Seite, worunter insbesondere 
die Gründung von Arbeitnehmer*innenorganisa-
tionen durch die Arbetgeber*innen zu verstehen 
ist oder die �nanzielle bzw. anderweitige Unter-
stützung von Arbeitnehmer*innenorganisationen 
durch die Arbeitgeber*innen, um Ein�uss auszu-
üben, 

Quelle: ILO o.J.

TABELLE 1: RATIFIZIERUNGEN DER KERNARBEITSNORMEN NACH LAND, 2024

Kernarbeitsnormen Kenia Ghana Türkei Bangla- 
desh

China Indien Kolum-
bien

Mexiko

C029 - Zwangsarbeit ● ● ● ● ● ● ● ●

C087 - Vereinigungs-
freiheit X ● ● ● X X ● ●

C098 - Organisations-
freiheit und Kollektiv-
verhandlungen

● ● ● ● X X ● ●

C100 - Gleiche  
Bezahlung ● ● ● ● ● ● ● ●

C105 - Abschaffung  
der Zwangsarbeit ● ● ● ● ● ● ● ●

C111 - Anti- 
Diskriminierung ● ● ● ● ● ● ● ●

C138 - Mindestalter ● ● ● ● ● ● ● ●

C155 - Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeits-
platz

X X ● X ● X X ●

C182 - Schlimmste  
Formen der  
Kinderarbeit

● ● ● ● ● ● ● ●

C187 - Förderung von 
Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz

X X ● X X X X X

X nicht ratifiziert  ratifiziert

 ▸ die Entwicklung und Anwendung von Verfah-
ren, damit Arbeitnehmer*innen- und Arbeitge-
ber*innenorganisationen „freiwillig über den Ab-
schluss von Gesamtarbeitsverträgen zur Regelung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandeln 
können“ (Art. 4)

Trotz der bedeutenden Stellung dieser zwei 
Übereinkommen innerhalb des Kanons der ILO-
Übereinkommen haben nicht alle der 187 ILO-Mit-
gliedsstaaten diese Übereinkommen rati�ziert. 
Übereinkommen Nr. 87 wurde bislang von 158 
Staaten rati�ziert. Zu den Ländern, die Überein-
kommen Nr. 87 nicht rati�ziert haben, gehören 
aus den Länderbeispielen dieser Studie China, 
Indien und Kenia. Übereinkommen Nr. 98 wurde 
immerhin von 168 Staaten rati�ziert, nicht aber 
von China und Indien (ILO o.J.; siehe auch Tabel-
le 1). Obwohl nicht alle Mitgliedsstaaten der ILO 
diese zwei Übereinkommen rati�ziert haben, 
unterliegen dennoch alle Mitglieder ihrem Gel-
tungsbereich, denn sie haben den Status von Men-
schenrechten bei der Arbeit. Trotzdem hat sich im 
Zeitraum 2015 - 2021 in vielen Ländern der Welt 
die Situation für die Vereinigungsfreiheit ver-
schlechtert. Die ILO geht hier von 45 % der Länder 
aus, in immerhin 33 % der Länder gab es aber auch 
Verbesserungen (ILO 2023: 3). Gewerkschaften 
gehen davon aus, dass das für die Vereinigungs-
freiheit elementare Streikrecht in neun von zehn 
Ländern verletzt wird (ITUC 2024: 4). 

„ZIVILGESELLSCHAFTLICHE ORGANI-
SATIONEN WAREN BEI DER GRÜNDUNG 
DER VEREINTEN NATIONEN IN SAN 
FRANCISCO DABEI UND VON ANFANG 
AN EIN FESTER BESTANDTEIL DES ÖKO-
SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN. 
IM RAHMEN UNSERER KONSULTATIO-
NEN HAT DIE ZIVILGESELLSCHAFT EINE 
BESSERE EINBINDUNG IN DAS SYSTEM 
DER VEREINTEN NATIONEN GEFOR-
DERT. ICH GLAUBE, DASS ES FÜR DIE 
VEREINTEN NATIONEN WICHTIG IST, 
DER ZIVILGESELLSCHAFT ZUZUHÖREN, 
SICH MIT IHR ABZUSTIMMEN UND MIT 
IHR ZUSAMMENZUARBEITEN.“ 

UN, Our Common Agenda. Chapter V.  
Paragraph 121
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haltigkeit, der Schutz von Menschenrechten und 
Demokratieförderung stärker in den Vordergrund 
westlicher Entwicklungspolitik (Drinhausen / 
Schucher, 2015: 1). Dies stärkte vielerorts, im Glo-
balen Norden wie im Globalen Süden, zivilgesell-
schaftliche Gruppen als wichtige demokratische 
Akteure und Verfechter*innen der damit ein-
hergehenden Werte. Viele dieser Gruppen �nan-
zier(t)en sich außerdem zu einem nicht unerheb-
lichen Teil aus staatlichen Mitteln vor allem der 
reichen Industrienationen. Länder mit einer kolo-
nialen Vergangenheit interpretierten diese Form 
der Entwicklungszusammenarbeit oftmals als 
Fremdbestimmung und wehrten sich zunehmend 
dagegen (Drinhausen / Schucher, 2015: 5).1

Gleichzeitig traten neue Akteure auf die Welt-
bühne der Nord-Süd- bzw. Süd-Süd-Kooperation, 
mit eigenen Zielen. Mit den BRICS (benannt nach 
den Anfangsbuchstaben der Mitglieder Brasilien, 
Russland, Indien, China und Südafrika) hat sich 
eine Staatengruppe gefunden (und mittlerweile 
ausgedehnt), die ihren wirtschaftlichen Aufstieg 
der vergangenen Jahre auch mit einem stärkeren 
politischen Gewicht auf der Weltbühne verbindet 
und die westliche Hegemonie ablösen möchte. 
China beispielsweise betreibt sehr o�ensiv eine 
Wirtschaftskooperation, die ganz explizit die 
Nicht-Einmischung proklamiert und bei der es 
auch um die Sicherung von Rohsto�en und Ein-
�usssphäre geht (Morazán / Müller 2014: 15). Drei 
dieser Länder (Russland, Indien und China) gel-
ten mittlerweile als Autokratien oder es gibt star-
ke autokratische Tendenzen. Die geopolitischen 
Verschiebungen weltweit sind auch für demo-
kratische Transformationen von erheblicher Be-
deutung. Denn Autokrat*innen – oder solche, die 
es werden wollen – lernen voneinander und über-
nehmen Instrumente der Unterdrückung. 

Oftmals verlaufen Transitionen von (halb-)de-
mokratischen Regierungen hin zu autokratischen 
Regimen über einen längeren Prozess. Reale Ge-
fahren für Herrschende durch Aufstände und Re-
volten mögen dazu beigetragen haben, dass solche 
Prozesse beschleunigt in Gang gesetzt werden. 
Dass die westliche Hegemonie und die ideologi-
sche Dominanz geschwächt wurden, hat auch da-
mit zu tun, dass die USA ihre Außenpolitik sowie 
die Wirtschaftskooperationen immer stärker dem 
Kampf gegen den globalen Terror unterworfen ha-
ben. Zudem brachten die demokratischen Revolu-
tionen in Osteuropa und dem Nahen Osten (Geor-

gien, Kirgisistan, die Ukraine oder im Libanon) die 
dort herrschenden autokratischen Regime ganz 
real in Gefahr (Drinhausen / Schucher, 2015: 2). So 
ist es kaum verwunderlich, dass hier teils mit er-
heblichen, auch militärischen oder sicherheitspo-
litischen Mitteln seitens der Regime vorgegangen 
wurde. Demokratisierungsprozesse gerieten ins 
Stocken und die westliche Unterstützung – sei es 
staatlicherseits oder durch NRO – für demokrati-
sche Bewegungen und eine freie Zivilgesellschaft 
wurden zunehmend als Gefahr gesehen (ebd.). 

3.2 DIE LAGE WELTWEIT 
VERSCHLECHTERT SICH
Weltweit nehmen die Bestrebungen zu, Pressefrei-
heit oder das Engagement von NRO einzugrenzen, 
da sie als reale Gefahr für den eigenen Machterhalt 
angesehen werden. Allein zwischen 2012 und 2015 
wurden weltweit mehr als 120 Gesetze erlassen oder 
angestrebt, die den Handlungsspielraum von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen einschränken 
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UN-Konferenz  
für Umwelt und 
Entwicklung 1992 
in Rio de Janeiro, 
Brasilien

W ährend es für multinationale Unter-
nehmen immer relevanter wird, gerade 
auch mit den Organisatoren und Akti-

vist*innen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltsp�ichten 
in Kontakt und Austausch zu kommen, werden 
deren Handlungsspielräume in vielen Bereichen 
und Ländern, in denen die identi�zierten Risiken 
am größten sind, kleiner. An vielen Orten dieser 
Welt entspricht das einem Rückschritt bei den 
Errungenschaften, die über viele Jahre und Jahr-
zehnte erkämpft worden sind. Dieser Rückschritt 
wird besonders deutlich beim Blick zurück auf die 
Phase unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges, 
als die Zusammenarbeit der westlichen Industrie-
länder mit den Ländern im Globalen Süden stär-
ker auf Demokratieförderung, Rechtsstaatlich- 
keit und Unterstützung der Zivilgesellschaft aus-
gerichtet wurde. 

3.1 GEOPOLITISCHE 
GRUNDLAGEN
Entwicklungszusammenarbeit ist seit jeher inte-
ressengeleitet und ein wichtiges Instrument der 
Außen(wirtschafts)politik. Im Kalten Krieg wa-
ren die geopolitischen Interessen bei der Zusam-
menarbeit stark vom Lagerdenken geprägt, was 
zu teils fragwürdigen Allianzen, auch mit Dikta-
tor*innen, führte. Auch in dieser Zeit kam es zur 
Unterdrückung demokratischer Bewegungen, die 
teilweise auch von den USA und ihren Verbünde-
ten geduldet oder sogar unterstützt wurden, so-
fern dies den eigenen Interessen entsprach. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
und im Zuge der UN-Konferenz für Umwelt und 
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro rückten Nach-

3. HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND  
AKTUELLE TRENDS

Proteste für die Opposition werden immer wieder 
mit Polizeigewalt bekämpft. Hier: Nairobi, Kenia

1  Es sollte an dieser Stelle jedoch auch betont werden, dass insbesondere makroökonomische Konditionalitäten mit einer  
erheblichen Diskreditierung westlicher Geberländer einherging. Das grundlegende ökonomische Prinzip der vorherrschenden 
Entwicklungszusammenarbeit war es, die Zahlungsfähigkeit der Empfängerländer gegenüber den Kreditgebern zu garantieren 
oder wieder herzustellen. Dies ging mit immensen Sparzwängen einher, die Kürzungen von Sozialausgaben und/oder Privatisie-
rungen staatlicher Grundversorgung oder Infrastruktur beinhalteten. Die Handelspolitik war von Liberalisierung geprägt,  
was eher den Gebern nutzte als den Ländern des Globalen Südens (Morazán / Müller 2014: 16).
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sollen (Dodsworth / Cheeseman o.J.: 4). 2015 wurde 
in Russland ein Gesetz erlassen, wonach vom Aus-
land unterstützte NRO verboten werden können. 
Sie sind „unerwünscht“. Andere Länder ahmen dies 
nach, so hat China ebenfalls ein Gesetz zur massiven 
Einschränkung ausländischer NRO verabschiedet 
(Drinhausen / Schucher 2015: 4; s. Kap. 4.5). Auch 
in Ungarn wurde die Presse seit dem Regierungs-
antritt von Viktor Orban zunehmend unter staatli-
che Kontrolle gestellt und kritische Medien wurden 
eingestellt; in Polen wurde der ö�entlich-rechtliche 
Rundfunk während der zwei Amtsperioden der PiS-
Partei sukzessive zu einem Propagandainstrument 
umgestaltet und private Medien unter Druck ge-
setzt (Reporter ohne Grenzen o.J.a).

Organisationen, die sich für Frauen und queere  
Rechte einsetzen oder Organisationen, die sich für 
migrantische Menschen oder Minderheiten ein-

Pride-Parade 2018 in Budapest

setzen, sind oft als Erstes von Einschränkungen, 
Repressionen oder Verboten betro�en. Oft tri�t es 
aber auch Umwelt- und Klimaaktivist*innen; vor 
allem dann, wenn sie sich zum Schutze des Natur-
raums gegen eine Wirtschaftsdoktrin stellen und 
damit nicht selten die Interessen der mächtigen 
politischen und wirtschaftlichen Kräfte konterka-
rieren. Dies wird auch im jährlich erscheinenden 
Bericht über den Zustand der Zivilgesellschaft her-
vorgehoben.2 Im Jahr 2022 wurden weltweit 177 
Land-, Umwelt- und Klimaaktivist*innen umge-
bracht, besonders oft sind dies Indigene, die ent-
gegen den wirtschaftlichen Interessen des Landes 
versuchen, ihr Land zu schützen (BfdW 2024: 6). 
In den vergangenen zwölf Jahren wurde alle zwei 
Tage ein Mord an einem*r Umwelt- oder Land-
rechtsaktivist*in begangen, insgesamt 2.106 Men-
schen (Global Witness 2024: 14). Das belegen Zah-

IN WAS FÜR GESELLSCHAFTEN LEBEN DIE MENSCHEN?  
in Prozent der Weltbevölkerung

Eigene Darstellung nach: BfdW 2024: 16

len der Kampagnenorganisation Global Witness. 
Doch Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen 
gibt es auch in der westlichen Welt, z.B. im Ver-
einigten Königreich, Deutschland oder Australien. 
Unter anderem wurde Deutschland im aktuellen 
CIVICUS-Report aufgrund des unverhältnismä-
ßigen Umgangs mit einigen Klimaprotesten, ins-
besondere der Letzten Generation, um eine Kate-
gorie herabgestuft, von o�en zu beeinträchtigt 
(CIVICUS Monitor 2024a: 62).

Die aktuellen Trends sind alarmierend. In 
vielen Ländern hat sich die Menschenrechtslage 
deutlich verschlechtert. Eigentlich wäre es Auf-
gabe eines demokratischen Staates und der na-
tionalen Regierungen, den zivilgesellschaftlichen 
Raum zu scha�en, zu stärken und zu schützen. 
Doch gegenwärtig wird die Diskrepanz zwischen 
der rechtlichen Verankerung von Versammlungs- 
und Meinungsfreiheit und ihrer Umsetzung in 
vielen Ländern eher größer als kleiner (IAN 2024: 
4). Ungefähr gleich viele Staaten fallen in die Ka-
tegorien o�en und beeinträchtigt (81) wie in die 
Kategorien unterdrückt und geschlossen (77). Mit 
Indien und China be�nden sich die beiden mit 
Abstand bevölkerungsreichsten Staaten in den 
unteren beiden Kategorien, wo auch weitere be-
völkerungsreiche Staaten wie Pakistan, Nigeria, 
Bangladesch, Russland und Äthiopien eingeord-
net werden. Somit leben drei Viertel der Weltbe-
völkerung derzeit in Gesellschaften, die seitens 
des CIVICUS Monitors (2024a: 7) als unterdrückt 
oder geschlossen eingestuft werden. Nur 2,1 % der 
Menschen weltweit leben in einer o�enen Gesell-
schaft. Insgesamt nur etwa 12,1 % aller Menschen 
auf der Welt haben die Möglichkeit, weitgehend 

ungehindert ihre Meinung zu sagen, sich zu ver-
sammeln und gegen Missstände anzukämpfen 
(BfdW 2024: 16). 

WIE ZIVILGESELLSCHAFTLICHE RÄUME 
DEMONTIERT WERDEN
Die Instrumente der Unterdrückung und Ein-
schüchterung sind vielfältig (vgl. BfdW 2024: 
22ff.). Sie finden sich sowohl auf der legislati-
ven Ebene (Zensur, restriktive Gesetze, z.B. zur 
Gründung oder Finanzierung von Organisatio-
nen) als auch in einer willkürlichen Auslegung 
allgemeiner Gesetze, z.B. zu Korruption oder 
Steuerhinterziehung, bis hin zu ungerechtfer-
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2  Die CIVICUS Global Alliance gründete sich Anfang der 1990er Jahre aus einer Gruppe führender Vertreter*innen der Zivilgesell-
schaft aus der ganzen Welt, um die Ausweitung der Bürgerbeteiligung in allen Regionen der Welt zu stärken und zu unterstützen 
(https://www.civicus.org). Seit 2011/12 verö�entlich die CIVICUS Alliance jährlich den Bericht über den Zustand der Zivilge-
sellschaft, aus dessen Daten Brot für die Welt (BfdW) den Atlas der Zivilgesellschaft erstellt (https://www.brot-fuer-die-welt.de/
themen/atlas-der-zivilgesellschaft/). 

offen 
2,1 % (170 Mio.)

beeinträchtigt 
12,1 % (964 Mio.)

beschränkt 
14,8 % (1.176 Mrd.)

unterdrückt 
40,3 % (3.203 Mrd.)

geschlossen 
30,6 % (2.433 Mrd.)
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tigter strafrechtlicher Verfolgung einzelner Ak-
teure oder ihrer digitalen Überwachung. Hierbei 
wird gerne als Vorwand verwendet, dass es sich 
bei den Betroffenen um ausländische Agent*in-
nen handelt oder sie mit Terrorismus zu tun hät-
ten – was wiederrum als Rechtfertigung für den 
Erlass einschneidender Gesetze zur vermeint-
lichen Terrorismus-Bekämpfung dienen kann. 
Auch fehlender Schutz bei Übergriffen, die nicht 
selbst vom Staat ausgehen sowie die weitgehen-
de Straffreiheit im Fall von Verbrechen gegen 
zivilgesellschaftliche Akteure – selbst bei Mord 
– gehören zum Instrumentarium der Unterdrü-
ckung. Weitere Vorgehensweisen beinhalten 
die gezielte Ausübung sexualisierter Gewalt, 
besonders gegen Menschen, die sich für die 
Rechte von Frauen und LGBTQI+Personen ein-
setzen, systematische Diffamierungskampag-
nen (online und offline) oder das Ausrufen eines 
Ausnahmezustandes bzw. des Kriegsrechts, um 
bestehende Rechte der Zivilgesellschaft außer 
Kraft zu setzen und z.B. Versammlungen zu ver-
bieten. Das Ziel hinter vielen dieser Instrumente 
ist klar: Unliebsame Personen oder Organisatio-
nen sollen eingeschüchtert und somit mundtot 
gemacht werden, oder es wird ihnen die Grund-
lage für ihre Arbeit entzogen. Das zeigen auch 
viele der Fallbeispiele in Kapitel 4. 

Brot für die Welt (BfdW) (2023) hat Trends bei 
der Verwendung dieser Instrumente zur Unter-
drückung anhand der Daten des CIVICUS Reports 
von 2022 in einer unrühmlichen Rangliste darge-
stellt. Es zeigt sich, dass viele Staaten ähnlich agie-
ren, Vorgehensweisen werden gewissermaßen 
kopiert, wenn sie in einem anderen Land „erfolg-
reich“ waren. Am häu�gsten werden Maßnahmen 
der Schikane und Einschüchterung angewandt. 
Einschüchterung ist dann besonders erfolgreich, 
wenn Menschen, die demokratische Rechte wahr-
nehmen oder eine kritische Meinung frei äußern, 
drastische Konsequenzen befürchten müssen. 
Daher sind auch weitere Maßnahmen wie Fest-
nahmen von oder Angri�e auf Journalist*innen 
und Menschenrechtsverteidiger*innen (bis hin 
zu ihrer strafrechtlichen Verfolgung) eng damit 
verbunden. Darüber hinaus zählen restriktive Ge-
setze, die Störung von Protestaktionen und Zensur 
zu den am häu�gsten angewandten Instrumenten 
der Repression (BfdW 2023: 19; s. Gra�k).

Wichtig ist auch festzuhalten, dass einige Län-
der ihre Repression über die eigenen Landesgren-
zen hinaus ausüben: So geraten zunehmend im 
Exil lebende Kritiker*innen unter Druck, in dem 
sie z.B. überwacht oder eingeschüchtert werden, 
Gewalt erfahren oder erleben müssen, wie ihre 
Familien im Heimatland unter Druck geraten. Sol-
che Maßnahmen führen u.a. Länder wie China, 
Ägypten oder die Türkei aus (CIVICUS 2024: 9).

Trotz der negativen Entwicklungen und au-
tokratischen Tendenzen muss dennoch betont 
werden, dass das Streben nach Demokratie un-
gebrochen bleibt. Trotz widriger Umstände, Re-
pressionen und Gewalt setzen sich fast überall auf 
der Welt Journalist*innen, Menschenrechtsver-
teidiger*innen und Aktivist*innen für Menschen-
rechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein, 
oft unter Einsatz und auch Verlust ihres Lebens 
(IAN 2024: 5). Umso wichtiger ist es, diese An-
strengungen auf globaler Ebene anzuerkennen, 
zu unterstützen und dadurch zu stärken. Dies 
kann über internationale Instanzen und Foren 
z.B. im Rahmen der Vereinten Nationen (UN - 
United Nations) geschehen, deren Umgang mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren Standards set-
zen kann, die auch auf nationaler Ebene gelten 
sollen (CIVICUS 2023: 63). Zivilgesellschaftliche 
Akteure einzelner Länder sollten sich aber auch 
grenzüberschreitend verbünden und gegenseitig 
stützen, besonders im Hinblick auf global agie-
rende Unternehmen und internationale anti-de-
mokratische Netzwerke. Wie das Beispiel Ghana 
zeigt (s. Kap. 4.2) sind solche ultra-konservativen 
Netzwerke international sehr aktiv und leider 
auch erfolgreich bei der Einschränkung zivilge-
sellschaftlicher Handlungsräume. Um diesen Be-
strebungen zu begegnen, muss sich die bedrängte 
Zivilgesellschaft gut vernetzen.

Proteste nach einem Militärputsch in Myanmar 2021 für die Demokratie
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1 Schikane und Einschüchterung

2
Festnahme von Journalist:innen,  
Menschenrechtsverteidiger:innen  
und Protestierenden

3 Angriffe auf Journalist:innen und  
Menschenrechtsverteidiger:innen

4 Restriktive Gesetze

5 Störung von Protestaktionen

6 Zensur

7 Strafrechtliche Verfolgung von  
Menschenrechtsverteidiger:innen

Quelle: Atlas der Zivilgesellschaft 2023 / Sabine Hecher (Bfdw 2023: 19)

INSTRUMENTE DER REPRESSIONEN 

DIE SIEBEN HÄUFIGSTEN VERLETZUNGEN  
DER GRUNDRECHTE
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W eltweit schrumpfen in vielen Ländern 
die Handlungsspielräume der Zivilge-
sellschaft oder sind mittlerweile ganz 

geschlossen. Auf den folgenden Seiten betrachten 
wir acht exemplarische Länder etwas genauer. Bei 
der Auswahl haben wir uns davon leiten lassen, 
dass diese Länder aus möglichst allen Kontinen-
ten stammen, dass sie für einzelne oder mehrere 
Ausfuhrgüter eine Relevanz für die deutsche / 
europäische Wirtschaft haben und dass die dorti-
ge Zivilgesellschaft für die Arbeit von SÜDWIND 
über gemeinsame Projekte oder Kampagnen eine 
Rolle gespielt hat. Alle Länderbeispiele würden 
es verdienen, ausführlicher behandelt zu werden. 
Hier muss aber ein relativ kurzer Überblick aus 
Platzgründen genügen. Uns war es wichtiger, eine 
gewisse Breite an Länderbeispielen zu präsen-
tieren, als tiefere Einblicke in nur wenige Länder 
zu gewährleisten. Für die meisten dieser Länder 
erscheinen im weiteren Verlauf des Projektes de-
tailliertere Factsheets mit weitergehenden Infor-
mationen.

Jedes Kapitel beginnt mit einem Informations-
kasten, der neben einigen grundlegenden Daten 
vor allem die Einstufung des jeweiligen Landes 
in vier Rankings enthält. Das Ranking der Pres-
sefreiheit bringt 180 Länder weltweit in eine 
Reihenfolge, deren unteres Ende die Länder mit 
den massivsten Einschränkungen für die Presse 
enthält. Der bereits erwähnte CIVICUS Monitor 
untersucht die zivilgesellschaftlichen Handlungs-
spielräume in 198 Ländern weltweit. Dafür werden 
aktuelle Quellen ausgewertet, woraus sich eine 
Gesamtpunktzahl ergibt. Die Punkteskala von 0 – 
100 unterteilt sich in fünf Kategorien: 

 ▸ o�en (81-100 Punkte) 
 ▸ beeinträchtigt (61-80 Punkte) 
 ▸ beschränkt (41-60 Punkte)
 ▸ unterdrückt (21-40 Punkte)
 ▸ geschlossen (0-20 Punkte)

Diese Kategorisierung bringt die Länder nicht 
in eine Rangfolge, sondern ermöglicht Aussagen 
über Entwicklungsprozesse hin zu mehr Freiheit 
oder mehr Geschlossenheit (CIVICUS Monitor 
2024c: 4). Der Global Rights Index arbeitet ähn-
lich (ITUC 2024). Auch er kategorisiert die Länder 
in mehrere Stufen. Diese sind 

 ▸  Kategorie 1:  
Sporadische Verletzung von Rechten

 ▸  Kategorie 2:  
Wiederholte Verletzung von Rechten

 ▸  Kategorie 3:  
Regelmäßige Verletzung von Rechten

 ▸  Kategorie 4:  

Systematische Verletzung von Rechten
 ▸  Kategorie 5:  

Keine Garantie von Rechten
 ▸  Kategorie 5+:  

Keine Garantie von Rechten aufgrund des  
Zusammenbruchs der Rechtsstaatlichkeit 

Da queere Menschen von Einschränkungen des 
Handlungsspielraums oft als erstes betro�en sind 
und das Fallbeispiel Ghana dies ausdrücklich auf-
greift, haben wir darüber hinaus den LGBT Equa-
lity Index mit aufgenommen. Auf einer Skala von 
0 (keine gleichen Rechte) - 100 (gleiche Rechte) 
erfasst und gewichtet der Index verschiedene As-
pekte und untersucht, welche gesetzlichen Rechte 
und Freiheiten LGBTQI+-Personen haben (Equal-
dex 2025). Der Index wird regelmäßig aktualisiert, 
hier wird der Wert von Januar 2025 angezeigt.

4.1 KENIA: ZWISCHEN 
ERNEUERUNG UND  
EINSCHÜCHTERUNG

Im Jahr 1963 erlangte Kenia seine Unabhängigkeit. 
Deutschland war das erste Land, das die Repub-
lik Kenia nach ihrer Unabhängigkeit anerkannte 
(Embassy of Kenya in Germany o.J.). Doch nicht 
nur auf politischer Ebene, auch auf ökonomischer 
Ebene gibt es bis heute vielfach Beziehungen zu 
Kenia: Tee, Schnittblumen und Ka�ee aus Kenia 
sind wohl vielen bekannt. Ihre Produktion und ihr 
Export bilden wichtige Säulen der kenianischen 
Wirtschaft (CIA 2024) und verbinden uns (oft un-
bewusst) mit den kenianischen Produzent*innen.

„UNKONTROLLIERTES UNRECHT“
Obwohl die kenianische Bevölkerung und Zivilge-
sellschaft sich aus der kolonialen Unterdrückung 
befreit haben und eine Republik mit demokra-
tischen Wahlen und einer Verfassung errichtet 
haben, gilt die Zivilgesellschaft in dem Land laut 
CIVICUS Monitor als unterdrückt (CIVICUS Moni-
tor 2024b). Laut der Verfassung aus dem Jahr 2010 
hat jede Person das Recht, sich einer Organisation 
der eigenen Wahl anzuschließen. Vereinigungs-
freiheit, Versammlungsfreiheit und Meinungs-
freiheit sind in der Verfassung verankerte Grund-
rechte (Art. 33, 36, 37 der Verfassung). Für die in 
NRO verfasste Zivilgesellschaft bildete außerdem 
das NRO-Koordinations-Gesetz von Anfang der 
1990er Jahre bis vor kurzem den rechtlichen Rah-

4. EIN BLICK ÜBER DIE KONTINENTE
INFODATEN KENIA

Hauptstadt Nairobi

Bevölkerungszahl 56,2 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Nahrungsmittel, Rohstoffe (ohne 
Brennstoffe), chemische Erzeug-
nisse, Textilien / Bekleidung (2023)

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. Uganda  
2. Pakistan  
3. Niederlande
4. Tansania  
(2023)

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Nahrungsmittel, Rohstoffe (ohne 
Brennstoffe), Textilien / Beklei-
dung, Schuhe (2023)

Rangliste der Presse- 
freiheit

104 (von 180 Ländern)

CIVICUS Monitor unterdrückt (37 von 100 Punkten)

Global Rights Index 4 (systematische Verletzung  
von Rechten)

LGBT Equality Index 20 (Platz 148 von 197)

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024a, CIVICUS Monitor 2024, Reporter ohne Grenzen 2024, ITUC 2024, Equaldex 2025

men für die Registrierung und Tätigkeit von NRO 
(Kenya Law o.J.).
Aber trotz dieser verbrieften Rechte kommt es – 
wie den verschiedenen Berichten im CIVICUS Mo-
nitor zu entnehmen ist - in Kenia immer wieder zur 
Schließung von NRO bzw. ihrer De-Registrierung 
sowie zur Niederschlagung von zivilgesellschaft-
lichen Protesten. So war es auch im Frühjahr, als 
massive Proteste der Bevölkerung gegen die stei-
genden Lebenshaltungskosten und das sich darin 
zeigende Versagen der Regierung au�randeten. 
Die Proteste blieben weitgehend friedlich, doch die 
Regierung reagierte feindlich und bezeichnete die 
Proteste als illegal und die Protestierenden als Ter-
rorist*innen. Dies heizte den Kon�ikt an und führ-
te vereinzelt zu gewalttätigen Ausschreitungen auf 
Seiten der Demonstrierenden. Die Polizei reagierte 
mit massiver Gewalt darauf. Amnesty Internatio-
nal und Human Rights Watch kamen nach zahl-
reichen Interviews und gründlicher Untersuchung 
zu dem Schluss, dass zwischen März und Juli 2023 
mindestens 31 Personen durch die Polizei getötet 
wurden. 26 Personen wurden erschossen, zwei 
Kinder starben an den Folgen des Tränengases, das 
die Polizei in den Wohnvierteln versprühte, drei 
Männer wurden von der Polizei zu Tode geprü-
gelt und Hunderte erlitten schwere Verletzungen 
– ohne dass jemand für diese Gewalttaten zur Ver-
antwortung gezogen worden wäre. Ihren Bericht 
stellten die beiden Menschenrechtsorganisationen 

deshalb unter den Titel „Unkontrolliertes Unrecht“ 
(Amnesty International Kenya / HRW 2024: 4). 

PROTESTE GEGEN DAS FINANZGESETZ
Im Frühsommer 2024 kam es wegen steigender 
Lebenshaltungskosten erneut zu Protesten, dieses 
Mal wurden sie vor allem von jungen Menschen 
aus der Generation Z getragen. Die Proteste richte-
ten sich gegen die Pläne der Regierung, aufgrund 
der hohen Verschuldung u.a. Subventionen für 
Brot im Rahmen eines neuen Finanzgesetzes zu 
streichen. Die Proteste begannen auch hier über-
wiegend friedlich. Doch die Polizei reagierte er-
neut mit massiver Gewalt. Als die Protestierenden 
Ende Juni das Parlamentsgebäude stürmten, warf 
die Polizei Tränengas und schoss in die Menge, so 
dass etliche Menschen starben. Das Finanzgesetz 
hatte das Parlament zwar in drei Lesungen pas-
siert, aber wegen der anhaltenden Unruhen wurde 
es vom Präsidenten schließlich doch nicht in Kraft 
gesetzt (Schwikowski 2024).

Noch während der Proteste erklärte ein breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis aus verschiedenen 
afrikanischen Ländern:

„Wir sind [...] besorgt darüber, dass die unverhältnis-
mäßige Reaktion auf friedliche Proteste dazu geführt 
hat, dass die friedlichen Proteste in Gewalt umge-
schlagen sind und es zu schweren Sachschäden sowie 
zu Verletzten und Todesopfern gekommen ist. Bis zum A
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2. Juli 2024 wurden von der Nationalen Menschen-
rechtskommission Kenias und der kenianischen Zivil-
gesellschaft 39 Todesfälle, darunter auch der Tod von 
Minderjährigen, bestätigt und überprüft. Darüber 
hinaus wurde viel Eigentum zerstört und zahlreiche 
Menschen wurden verletzt, und das Land erlebt der-
zeit ein hohes Maß an Instabilität und eine Bedro-
hung des Friedens. Das Recht auf Protest ist nicht nur 
gesetzlich verankert, sondern auch ein entscheidender 
Aspekt des demokratischen Engagements. Dies gilt 
insbesondere in Kenia, wo der vorgeschlagene Geset-
zesentwurf darauf abzielte, die Steuern erheblich zu 
erhöhen, was die Lebenshaltungskosten in die Höhe 
treiben und die bereits angeschlagene Bevölkerung 
weiter belasten würde.

Die unverhältnismäßige Gewaltanwendung, ein-
schließlich des mutwilligen Einsatzes scharfer Mu-
nition durch die Polizei gegen Demonstranten, die zu 
schweren Verletzungen und zur vorsätzlichen und un-
provozierten Tötung friedlicher Demonstranten führ-
te, ist alarmierend in einem Land, das als Leuchtturm 
der Demokratie und der friedlichen Machtübergabe 
nach demokratischen Wahlen in Afrika gilt. Der Ein-
satz von scharfer Munition gegen Demonstranten ist 
ungerecht und ein eklatanter Verstoß gegen das Recht 
auf Leben, Versammlungs-, Vereinigungs- und Mei-
nungsfreiheit.“ ACDHRS 2024

EIN GESETZ DER WILLKÜR
Um zivilgesellschaftliche Proteste zu schwächen, 
ist die jeweilige kenianische Regierung in den 
letzten Jahren gegen verschiedene kenianische 
NRO vorgegangen. So hat sie zum Beispiel auf der 
Grundlage des NRO-Koordinations-Gesetzes der 
Kenya Human Rights Commission, die mit mehr 
als 30 kenianischen Menschenrechts-Netzwerken 
zusammenarbeitet und international vernetzt ist, 
die Registrierung entzogen – unter dem Vorwand 
der Steuerhinterziehung. Ähnlich erging es im 
selben Jahr der NRO African Centre for Open Go-
vernment, der laut NRO-Koordinationsgesetz vor-
geworfen wurde, nicht korrekt registriert zu sein, 
woraus die Schließung der Organisation und die 
Verhaftung der Direktoren zu folgen habe (CIVI-
CUS Monitor 2017). Wegen dieser o�ensichtlichen 
Willkür stand das NRO-Koordinations-Gesetz in 
den letzten Jahren in der Kritik.

AUSBLICK
Bereits Anfang der 2010er Jahre wurde ein neues 
Gesetz zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
der Public Bene�ts Organization Act (PBO – Gesetz 
über gemeinnützige Organisationen) vom Parla-
ment angenommen, von den folgenden Regierun-
gen aber nie in Kraft gesetzt. Während im Frühjahr 
2024 die UN-Konferenz der Zivilgesellschaften in 
Nairobi tagte, setzte Präsident Ruto den PBO nun 
in Kraft. Dieses wird von kenianischen NRO als 
„best practice“ bezeichnet (Dodsworth / Cheese-
man o.J.: 6). Zivilgesellschaftliche Organisationen 
verfügen damit in Zukunft über eine verlässliche-
re und von staatlichen Autoritäten unabhängigere 
Rechtsgrundlage (CIVICUS Monitor 2024d.). Ob 
damit aber die willkürlichen Regierungseingri�e 
Geschichte sind, ist aktuell (Anfang 2025) noch 
o�en. Berichte von kenianischen Aktivist*innen 
über Internet-Shutdowns der Regierung zur Nie-
derschlagung zivilgesellschaftlicher Proteste spre-
chen eine andere Sprache (Wasike 2025). Laut die-
ser Berichte scheint Kenia zwischen Erneuerung 
und Einschüchterung zu stehen.

Unter Berücksichtigung der positiven Be-
wertung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum pro-
gressiven Rechtsrahmen Kenias in Bezug auf Ar-
beitsrechte und Umweltschutz, der Existenz von 
speziellen Gerichten, die Umwelt- und Arbeits-
rechtsverletzungen bearbeiten, und dem in der 
Verfassung gründenden Streikrecht kann man 
aber dennoch von einer vorsichtigen Ho�nung 
auf bessere Zeiten für die kenianische Zivilgesell-
schaft sprechen (FES 2023a: 47).

4.2 GHANA:  
ANGRIFF AUF DIE 
LGBTQI+-COMMUNITY
Seit seiner Unabhängigkeit 1957 durchlief Ghana 
instabile Zeiten mit mehreren Militärputschen. 
Erst Anfang der 1990er Jahre stabilisierte sich die 
Lage. Das Land erhielt eine demokratische Verfas-
sung, die freie Wahlen, Meinungs- und Pressefrei-
heit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und 
Gleichheit vor dem Gesetz garantiert. Ghana hat 
mit Ausnahme der neuen ILO-Kernarbeitsnormen 
zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz alle 
weiteren unterzeichnet. Seit 1993 zeichnet sich 
das Land durch ein stabiles politisches System 
und freie, reguläre Wahlen aus. Aus gewerkschaft-
licher Perspektive gestalten sich sowohl die Verei-
nigungsfreiheit selbst als auch die Partizipations-
möglichkeiten im sozialen Dialog sowie teilweise 
auch an politischen Prozessen, relativ gut (ohne 
dass dadurch zentrale Probleme wie geringe Löh-
ne, ein hohes Maß an Informalität oder Kinder-
arbeit gelöst worden wären) (FES 2023b).

Ghana ist von allen in dieser Studie vorgestell-
ten Ländern das Land mit dem höchsten Punkte-
stand im CIVICUS Monitor. Bis 2022 war das Land 

sogar in Stufe 2 (beeinträchtigt) eingruppiert und 
war damit neben Namibia der einzig grüne Punkt 
auf der CIVICUS-Afrikakarte. 2022 wurde das Land 
dann aber aufgrund der zunehmenden homopho-
ben Tendenzen auf Stufe 3 herabgestuft. Damit ist 
Ghana ein interessantes Beispiel, weil es zeigt, wie 
auch ein stabiles Land durch die Einschränkung 
von Handlungsspielräumen einzelner Gruppen 
wichtige demokratische Errungenschaften einbü-
ßen kann.

Solche Entwicklungen wie in Ghana sind be-
sorgniserregend, weil die Einschränkung von 
Handlungsspielräumen sich anfangs häu�g nur 
gegen einzelne Gruppen richtet. Oft sind dies be-
nachteiligte Gruppen wie religiöse und ethnische 
Minderheiten, vor allem aber auch queere Perso-
nen 3 (CIVICUS Monitor 2024e: 13). Insbesondere 
in Afrika südlich der Sahara sind sie von immer 
stärkeren Einschränkungen durch repressive Ge-
setze und Diskriminierung und/oder einer e�ek-
tiveren Durchsetzung bestehender Strafgesetze 
betro�en (ebd.). 

NEOKOLONIALE AGENDA ULTRAKONSER-
VATIVER RECHTER CHRISTEN
Führend in der politischen Ein�ussnahme auf ho-
mophobe Tendenzen und Gesetze weltweit, aber 
vor allem auch in Afrika, ist der World Congress 
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Junge Kenianer*innen protestieren 
gegen das neue Finanzgesetz

INFODATEN GHANA

Hauptstadt Accra

Bevölkerungszahl 34,8 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Gold, Erdöl,  
Nahrungsmittel (inkl. Kakao),  
Rohstoffe (ohne Brennstoffe)

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. Schweiz  
2. Südafrika  
3. Vereinigte Arabische Emirate

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Kakao (2023)

Rangliste der Presse- 
freiheit

50 (von 180 Ländern)

CIVICUS Monitor beschränkt (56 von 100 Punkten)

Global Rights Index 2 (Wiederholte Verletzung  
von Rechten)

LGBT Equality Index 20 (Platz 148 von 197)

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024b, CIVICUS Monitor 2024,  

Reporter ohne Grenzen 2024, ITUC 2024, Equaldex 2025

3  Queer steht für Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie für verschiedene 
Geschlechtsidentitäten und Lebens- und Liebesformen, die nicht heteronormativ sind. Oft �ndet sich auch die Abkürzung 
LGBTQI+ für lesbische, schwule,  bisexuelle, trans, queere und intersexuelle Personen. 
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of Families (WCF), ein international agierendes 
und höchst ein�ussreiches Netzwerk ultrakonser-
vativer und rechter Organisationen und Personen 
mit Sitz in den USA (HRCF 2015; Kalm / Meeuwis-
se 2023), das unter dem Deckmantel des Christen-
tums eine Anti-LGBTQI+- und antifeministische 
Agenda verfolgt. Auch in Ghana hat der WCF sei-
nen Ein�uss geltend gemacht. 

Lange Zeit galt Ghana als relativ tolerant gegen-
über queeren Menschen. Das änderte sich in den 
letzten Jahren durch das Einwirken des WCF und 
anderer rechter christlicher Gruppen gravierend. 
2021 wurde dem Parlament ein Gesetzentwurf zur 
Abstimmung vorgelegt, durch den LGBTQI+-Per-
sonen und deren Unterstützer*innen kriminali-
siert werden sollen. Dieser stammt aus der Feder 
des WCF (Waugh / Landau 2024: 16). Im Februar 
2024 unterzeichnete das ghanaische Parlament 
diesen Entwurf einstimmig! Bis zur Präsident-
schaftswahl am 7.Dezember 2024 wurde er vom 
damaligen ghanaischen Präsidenten Akufo-Addo 
jedoch nicht unterzeichnet, da das Finanzministe-
rium befürchtete, dass die Weltbank und der Inter-
nationale Währungsfonds ausstehende Finanzie-
rungen auf Eis legen könnten (Reuters 05.2024). 

Das in diesem Zusammenhang oft vorgebrach-
te Argument, Homosexualität sei von Natur aus 
unafrikanisch und ein Produkt der Kolonialzeit, 
ist nachweislich falsch, denn es gab in der präkolo-
nialen Phase gleichgeschlechtlichen Sex, diverse 
Beziehungskonzepte und vielfältige Sexualitäten 
(Ako 2023: 48 �). Die ghanaische LGBTQI+-Ak-
tivistin Angel Maxine betont: „LGBT ist ein Teil 
unserer Kultur. Es gab bei uns immer queere 
Menschen, zu jeder Zeit” (Adams / Dufner / Neu 
2025: 7). Queerer Sex ist erst seit der britischen 
Kolonialherrschaft unter Strafe gestellt. Das Nar-
rativ, Queersein sei unafrikanisch, spricht queeren 
Menschen aus Ghana ihre Identität als gleichzeitig 
ghanaisch und queer ab. 

DRAKONISCHE STRAFEN FÜR QUEERE 
MENSCHEN GEPLANT 
Das homophobe Klima in Ghana hat sich zuneh-
mend verschärft. Das Gesetz sieht Strafen von bis 
zu zehn Jahren Haft für queere Menschen vor. 
Laut Gesetzesentwurf können auch Angehörige, 
Nachbar*innen, Kolleg*innen und Freund*innen 
bestraft werden, wenn sie LGBTQI+-Personen 
nicht melden. Damit wird ein Klima der Angst und 
des Denunziantentums gefördert. Es gibt Berichte 
über Erpressungen und Misshandlungen queerer 
Menschen, oft bleibt ihnen nur die Flucht (BfdW 
2023: 34).

Bereits jetzt hat der Gesetzesentwurf Folgen: 
allein durch den Parlamentsbeschluss wurde die 
Homophobie weiter angeheizt und hat zu einem 
Anstieg der physischen und psychischen Über-
gri�e gegen LGBTQI+-Personen geführt (Forum 

4.3 TÜRKEI: EIN LAND 
GEPRÄGT VON MASSIVER 
UNTERDRÜCKUNG
Die aktuellen Daten zur Türkei hinsichtlich Pres-
sefreiheit, Meinungsfreiheit sowie Rechtsstaat-
lichkeit sind bedrückend (s. Kasten). Laut Anga-
ben des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
(ITUC) gehört die Türkei zu den zehn Ländern mit 
den schlechtesten Bedingungen für Arbeiter*in-
nen (ITUC 2024: 8). Diese prekäre menschenrecht-
liche Situation prägt alle Bereiche der Zivilgesell-
schaft und schränkt ihren Handlungsspielraum 
stark ein. Gut sichtbar wird dies unter anderem an 
der Situation für gewerkschaftliche Zusammen-
schlüsse.

ZUNEHMENDER AUTORITARISMUS
Während die Einschätzungen über die anfäng-
lichen Regierungsjahre der AKP, der Partei von 
Staats- und Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan, 
widersprüchlich sind, gilt dies nicht mehr für die 
Phase nach 2013 bzw. 2015. Obwohl die ersten Jah-
re häu�g als eine Phase der Liberalisierung ein-
geschätzt werden, wurden auch in dieser Zeit be-
reits Gesetze initiiert, welche schließlich zu einer 
Zunahme autoritärer Strukturen führten: Hierzu 
zählt z.B. das neue Strafgesetzbuch (2005), das Ge-
setz zur Terrorismusbekämpfung (2006) und das 
Gesetz über die Befugnisse und P�ichten der Polizei 
(2007). Durch diese wurden bereits rechtliche Än-
derungen zur Kriminalisierung von Arbeiter*in-
nen- und Sozialprotesten getro�en, unter ande- 
rem durch eine breitere De�nition von Terrorver-
brechen (Erol/Şahin 2023: 142).

Spätestens seit den politischen Protesten im 
Jahr 2013, die sich an den Umstrukturierungsplä-
nen der Regierung für den Gezi-Park entzündeten, 
den Zerwürfnissen zwischen der AKP und der Gü-
len-Bewegung und dem kontrollierten Putschver-
such im Jahr 2016 verschlechterte sich die men-
schenrechtliche Situation in der Türkei erheblich. 
Bevor Erdoğan im Jahr 2018 das Präsidialsystem 
etablierte und die Macht des Präsidenten weiter 
ausbaute, regierte er die Türkei für zwei Jahre im 
Ausnahmezustand mit Hilfe von Dekreten mit Ge-
setzeskraft. Die Zunahme autoritärer Strukturen 
ereignete sich auch vor dem Hintergrund einer 
sich verstärkenden wirtschaftlichen Krise, befeuert 
durch die Covid-Pandemie, mit hoher In�ation, an-
haltender Währungs- und Schuldenkrise sowie ho-
her Arbeitslosigkeit (Birelma 2022: 2). 

DER TÜRKISCHE ARBEITSMARKT
Die Beschäftigung bei Subunternehmen ist eines 
der größten strukturellen Probleme des Arbeits-
marktes in der Türkei. In einem Betrieb arbeiten 

Menschenrechte 2024). Außerdem haben Angst 
und Ausgrenzung sowie die Zahl an Massenver-
haftungen von queeren Menschen zugenommen 
(ILGA World 2023: 31). Im Wahlkampf 2024 wurde 
ebenso die Anti-LGBTQI+-Gesinnung instrumen-
talisiert. Queere Menschen wurden zum Sünden-
bock für alles Negative in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft erklärt (Waugh / Landau 2024: 41). Die 
Sorge ist groß, dass sich mit dem Zwang zum De-
nunziantentum ein Klima der Angst und der Recht-
losigkeit breitmacht, dass Hass geschürt wird und 
es negative Auswirkungen auf die freie Meinungs-
äußerung, die Freizügigkeit und die Vereinigungs-
freiheit geben wird (UNAIDS 02.2024). Erfahrun-
gen in Ländern mit ähnlichen Gesetzgebungen wie 
Uganda zeigen, dass mittels queerfeindlicher Ge-
setze unliebsame Menschenrechtler*innen sowie 
Umweltaktivist*innen verhaftet oder aus dem Land 
gejagt werden (Kimeu 10.2024). Das Anti-LGBTQI+-
Gesetz kann somit der Anfang einer weiteren Ein-
schränkung zivilgesellschaftlicher Freiräume sein 
– der Beginn von Autoritarismus.

FAZIT 
Anhand des Anti-LGBTQI+ Gesetzesentwurfes 
wird deutlich, wie zivilgesellschaftlichen Räumen 
die Daumenschrauben angelegt werden und sich 
die Spirale der Shrinking Spaces weiter abwärts 
dreht. Am Beispiel von Ghana sehen wir, wie 
pseudo-nationalistische Argumente als Teil einer 
politischen Ideologie herangezogen werden, um 
demokratische Strukturen, Menschenrechte, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, Rechtsstaat-
lichkeit und vieles mehr einzuschränken. Die 
Entwicklungen in Ghana sind auch ein Beispiel 
dafür, wie sich Restriktionen, die sich gegen eine 
gesellschaftliche Gruppe – hier LGBTQI+-Perso-
nen richten – auf demokratische Strukturen ins-
gesamt ausdehnen und die Abwärtsspirale weiter 
verschärfen. Studien über Demokratiestandards 
oder Autoritarismus sollten daher nicht blind für 
die Rechte von LGBTQI+-Personen sein. Vor allem 
sollten sie den Gender-Bereich nicht allein auf 
Frauenrechte verengen.

„In den Gebetshäusern, ob christlich oder muslimisch, 
wird verstärkt ein homophober Irrglaube gepredigt. 
Prediger behaupten LGBTQI+-Personen kämen zur 
Welt, um das Aussterben der Menschen voranzutrei-
ben. Sie seien Sündige, Dämonen, der Grund der hohen 
Lebenshaltungskosten in Ghana und verantwortlich 
für die vielen Autounfälle“. 

„Wir hören keine queeren Stimmen mehr. Wir er-
trinken in diesem Meer an homophoben Stimmen, 
religiösen Äußerungen und all diesen erfundenen  
Mythen.” – Angel Maxine ist eine Sängerin aus 
Accra, die sich o�en als trans geoutet hat. Sie 
muss ihre Stimme für die queere Community in 
Ghana heute von Berlin aus erheben.

so häu�g Beschäftigte zu unterschiedlichen Kon-
ditionen. Beschäftigte bei Subunternehmen sind 
in den Betrieben am schlechtesten gestellt, sie ver-
fügen nur über begrenzte Möglichkeiten der so-
zialen Absicherung, haben längere Arbeitszeiten 
und niedrigere Löhne (Bilgin 2017: 214). Gar nicht 
geschützt sind informell Beschäftigte. Neben 
den oftmals prekären Arbeitsbedingungen sind 
Arbeiter*innen zudem durch die hohe In�ation 
von stark sinkenden Reallöhnen betro�en. Die Or-
ganisation von Arbeiter*innen ist schwierig. Ge-
werkschaften haben hohe gesetzliche Hürden und 
leiden unter staatlicher Repression. 

Viele Unternehmen in der Türkei nutzen die 
rechtlichen Spielräume, um eine gewerkschaft-
liche Organisierung ihrer Arbeiter*innen zu er-
schweren. Diese reichen von Entlassungen bis 
hin zu langwierigen juristischen Verfahren gegen 
die Möglichkeit von Gewerkschaften, in ihrem 
Unternehmen Tarifverhandlungen zu führen. Er-
schwerend kommt für Arbeiter*innen hinzu, dass 
Gewerkschaften oft die Probleme derjenigen aus-
klammern, die nicht bei ihnen Mitglied sind. Ins-

Hauptstadt Ankara

Bevölkerungszahl 86,3 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Textilien/Bekleidung, 
Kfz und -Teile, Nahrungs-
mittel, Maschinen (2023)

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. Deutschland  
2. USA  
3. Irak

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Textilien/Bekleidung;  
KFZ -Teile; Maschinen  
(2023)

Rangliste der  
Pressefreiheit

158 (von 180 Ländern) 
(2023)

CIVICUS Monitor Unterdrückt (24 von 100)

Global Rights Index 5 (keine Rechtsgarantie)

LGBT Equality Index 36 (105 von 197)

INFODATEN TÜRKEI

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024c, CIVICUS Monitor 2024, Reporter  

ohne Grenzen 2024, ITUC 2024, Equaldex 2025
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besondere die Arbeitsbedingungen in kleinen und 
mittleren Unternehmen, die einen sehr hohen 
Anteil an der Gesamtbeschäftigung haben und wo 
die meisten Verstöße gegen Sozialstandards be-
gangen werden, bleiben zu wenig berücksichtigt 
(Adaman / Buğra / İnsel 2008: 16). 

REPRESSIVE GESETZLICHE HÜRDEN  
FÜR GEWERKSCHAFTEN

Sowohl das aktuelle Gewerkschaftsrecht als 
auch die ablehnende Einstellung der Arbeitge-
ber*innen sowie der breiten Ö�entlichkeit gegen-
über Gewerkschaften sind ein Erbe des Militärput-
sches von 1980. Zwischen 1980 und 1983 schuf das 
Militärregime ein feindliches Umfeld, das den Ein-
�uss und die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften 
stark reduzierte (Adaman / Buğra / İnsel 2008: 4). 
Die 1983 eingeführten drakonischen Regelungen 
erlaubten nur Streiks für bessere Löhne, welche bei 
nationalen Sicherheitsinteressen verschoben wer-
den konnten. Gleichzeitig wurden hohe bürokra-
tische Hürden für Tarifverhandlungen auferlegt. 
Mit dem Übergang zum Mehrparteiensystem Ende 
der 1980er Jahr erfuhr die Gewerkschaftsbewegung 
einen Aufwind und es gab erste große Streiks An-
fang der 1990er Jahre (Birelma 2021: 1841). 

Die bis heute gültige und relevante Gesetz-
gebung umfasst das Arbeitsgesetz von 2003 und 
das neue Gewerkschaftsgesetz von 2012. Diese 
brachten zwar in Teilen Verbesserungen mit sich, 
gleichzeitig wurden aber die Restriktionen der 
Putsch-Ära nicht beseitigt. Die Schwellenwerte für 
die gewerkschaftliche Organisierung bleiben hoch: 
mindestens 50% der Beschäftigten eines Unterneh-
mens (oder 40% bei mehreren Zweigstellen) und 
3% des Wirtschaftszweiges müssen als Mitglieder 
registriert sein, um Tarifverhandlungen führen zu 
können. Gewerkschaften müssen sich zudem ent-
lang von 20 festgelegten Industrie-Sektoren orga-
nisieren und hier die Schwellenwerte erreichen. In 
einigen Branchen sind bis zu 40.000 Mitglieder er-
forderlich, um Tarifverhandlungen führen zu kön-
nen. Doch selbst nach Erfüllung all dieser Anfor-
derungen kann der Arbeitgeber*innen hiergegen 
Klage erheben und so den Organisationsprozess in 
die Länge ziehen oder ganz verhindern. Die Hürden 
für Streiks sind ebenfalls hoch, da diese bei natio-
nalen Sicherheitsgründen um 60 Tage verschoben 
werden können (Birelma 2022: 4�.). 

KLIENTILISTISCHE VERBINDUNGEN VON 
GEWERKSCHAFTEN UND DER AKP
Der autoritäre Führungsstil der türkischen Regie-
rung geht mit der Stärkung klientilistischer Ver-
bindungen zu Gewerkschaftsverbänden einher, 
was sich in einem Anstieg der Mitgliederzahlen 
von AKP-nahen Gewerkschaften zeigt. So stieg 
die Mitgliederzahl der AKP-nahen MEMUR-SEN 
nach 2002 um 1.690 %, während die regierungs-

kritische Gewerkschaft KESK um 9,5 % sank (Erol/
Şahin 2023: 137). Diese Machtverschiebung inner-
halb der Gewerkschaftslandschaft führt zu einem 
Verlust an oppositioneller Gewerkschaftsbewe-
gung. Die Regierung geht repressiv gegen kriti-
sche Gewerkschaften vor, beispielsweise entließ 
sie während des Ausnahmezustands (2016-2018) 
rund 126.000 Beamt*innen, von denen 67 % Ge-
werkschaftsmitglieder waren (FES 2023c: 4).

Arbeitskon�ikte, insbesondere in Schlüssel-
industrien oder bei Mega-Bauprojekten wie dem 
Istanbuler Flughafen, werden als Bedrohung für 
die nationale Wirtschaft und die Einheit darge-
stellt und von Sicherheitskräften massiv unter-
drückt. Diese Art der Kriminalisierung betri�t 
auch gemäßigtere Gewerkschaften (Erol / Şahin 
2023: 142). Solche Restriktionen führen dazu, 
dass die Türkei 2024 zu den zehn Ländern mit den 
schlechtesten Bedingungen für Arbeiter*innen 
zählte (ITUC 2024: 8). Aber immer mehr Arbei-
ter*innen nehmen ihr Schicksal inzwischen selbst 
in die Hand und organisieren Streiks auch ohne 
die Unterstützung der großen Gewerkschaftsver-
bände, teilweise werden sie von kleinen linken 
Gewerkschaften unterstützt. Die Zahl dieser nicht 
o�ziellen Streiks hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen (Birelma 2022: 7f.). 

FAZIT
Die Zivilgesellschaft der Türkei steht unter gro-
ßem Druck. Ein Abbild davon ist in der Lage der 
Gewerkschaften zu sehen. Historische Entwick-
lungen, die restriktive Gesetzeslage und der zu-
nehmend autokratische Regierungsstil des Präsi-
denten machen ein e�ektives gewerkschaftliches 
Engagement für Arbeitsrechte sehr schwierig. 
Zudem nutzen viele Unternehmen alle rechtli-
chen Spielräume, um eine gewerkschaftliche Or-
ganisierung weiter zu erschweren. Bei der Besei-
tigung der Menschenrechtsverletzungen auf dem 
Arbeitsmarkt der Türkei können insbesondere 
ausländische Unternehmen eine wichtige Rolle 
einnehmen. Sie könnten beispielhaft Tarifver-
handlungen führen, welche die legitimen Belange 
der Beschäftigten berücksichtigen. 

Arbeiter*innen in Izmir im Streik
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4.4 BANGLADESCH:  
EIN LAND VERÄNDERT 
SICH
Im Sommer 2024 erkämpften die Menschen in 
Bangladesch einen grundlegenden Wandel: Nach 
Jahrzehnten der zunehmenden Unterdrückung 
von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften unter 
den Regierungen von Sheikh Hasina sieht es seit 
dem Sturz ihrer Regierung Anfang August 2024 
danach aus, als würden Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit zurückkehren und demokratische 
Strukturen gestärkt werden. Die jüngsten Ent-
wicklungen, von einer Übergangsregierung ge-
staltet, sind noch nicht in die Bewertungen Ban-
gladeschs als „unterdrückte“ Gesellschaft durch 
den CIVICUS Monitor eingegangen, ebenso wenig 
wie in die Einstufung Bangladeschs als eins der 
zehn schlimmsten Länder der Welt für arbeitende 
Menschen im Global Rights Index und die Ein-
schätzung einer „sehr ernsten Lage“ in Bezug auf 
die Pressefreiheit (CIVICUS 2024, ITUC 2024: 6).

GEFÄHRLICHER KAMPF FÜR  
MENSCHENRECHTE
Bevor die Regierung von Sheiks Hasina zurück-
treten musste und die Premierministerin ins Exil 
ging, engte sich der Handlungsspielraum für alle, 
die sich für soziale und politische Menschenrech-
te einsetzten, immer weiter ein. Beschäftigte, die 

von ihrem Recht auf Gründung einer Gewerk-
schaft Gebrauch machen wollten, wurden will-
kürlich von staatlichen Sicherheitskräften ver-
prügelt und zum Teil verhaftet (ITUC 2024: 20). 
Schlagstöcke, Tränengas und Schüsse wurden 
gegen protestierende Bekleidungsarbeiter*innen 
eingesetzt (ebd.: 30). Die massive Behinderung 
von unabhängigen Gewerkschaften hat seit dem 
Fabrikeinsturz von Rana Plaza im Jahr 2013 dazu 
geführt, dass die Hälfte der seitdem gegründeten 
Gewerkschaften aus sogenannten „gelben Ge-
werkschaften“ besteht. Das sind Gewerkschaften, 
die in der Regel dem Management nahestehen 
und ansonsten weitgehend inaktiv sind (ebd.). 
Die Repression traf auch Personen wie Muham-
mad Yunus, den Friedensnobelpreisträger, der 
heute als Che�erater die Übergangsregierung 
leitet (IAN 2024: 12). Auch Organisationen, die 
durch ausländische Geldgeber Finanzmittel er-
hielten, wurden durch den „Foreign Donations 
(Voluntary Activities) Regulation Act“ von 2016 
in ihrem Handeln kontrolliert und eingeschränkt, 
einschließlich der Anforderung, alle Aktivitäten 
von der Regierung genehmigen zu lassen (Dods-
worth/Cheeseman o.J.: 4).

Dass Proteste von Beschäftigten immer wieder 
au�ammten, lag nicht nur an der eingeschränk-
ten Gewerkschaftsfreiheit, sondern insbesonde-
re auch an der sehr prekären Lohnsituation. Die 
mehr als 4 Millionen Beschäftigten der Beklei-
dungsindustrie arbeiten in einem Mindestlohn-
system, das nicht zum Leben reicht. Nur alle fünf 

INFODATEN BANGLADESH

Hauptstadt Dhaka

Bevölkerungszahl 174,7 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Textilien/Bekleidung, Schuhe 
(2023)

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. USA  
2. Deutschland  
3. Vereinigtes Königreich
4. Spanien
(2023)

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Textilien/Bekleidung, Schuhe,  
KFZ und -Teile

Rangliste der  
Pressefreiheit

165 (von 180 Ländern)

CIVICUS Monitor unterdrückt (24 von 100 Punkten)

Global Rights Index 5 (keine Garantie von Rechten)

LGBT Equality Index 27 (Platz 129 von 197)

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024d, CIVICUS Monitor 2024, Reporter ohne Grenzen 2024, 

ITUC 2024, Equaldex 2025
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Jahre angepasst, hinkt die Mindestlohnentwick-
lung den Lebenshaltungskosten ständig deutlich 
hinterher. Während zum Beispiel die Gewerk-
schaften bei den Mindestlohnverhandlungen im 
Herbst 2023 einen Mindestlohn von 23.000 Taka 
(ca. 195 Euro) forderten, antworteten die Arbeit-
geber mit dem Vorschlag, den Mindestlohn von 
8.000 auf 10.500 Taka zu erhöhen. Darau�in gab 
es zahlreiche Proteste und Ausschreitungen, bei 
denen unzählige Arbeiter*innen verhaftet und 
angeklagt wurden und einige ums Leben kamen. 
Sheikh Hasina legte darau�in im November 2023 
den neuen Mindestlohn auf 12.500 Taka fest, an-
schließend wurden alle Proteste und Demonstra-
tionen verboten (Fischbeck 2024). Dieses Verbot 
war wohl entscheidend für den CIVICUS Monitor, 
Bangladesch in die Kategorie „unterdrückt“ einzu-
stufen (CIVICUS Monitor 2024b).

Doch nicht nur in der Arbeitswelt, in allen poli-
tischen Bereichen nahm die Unterdrückung in 
den letzten Jahren zu. Nimmt man die Durchfüh-
rung von Wahlen und die Begleitumstände, unter 
denen sie durchgeführt werden, als Gradmesser 
für demokratische Entwicklung, die Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, dann 
konnte man im Umfeld der Parlamentswahlen in 
Bangladesch im Januar 2024 eine Welle von „Ge-
walt und Repressionen gegen die Opposition“ (IAN 
2024: 5) feststellen. Insgesamt lässt sich sagen, 
dass die letzte Dekade in Bangladesch von wach-
sender Polizeigewalt gegen die Zivilgesellschaft 
geprägt war. 

EIN VIELVERSPRECHENDER NEUANFANG
Durch den Sturz der Regierung nach wochenlan-
gen Protesten, die die Polizei blutig niederzuschla-
gen versuchte, hat die Zivilgesellschaft den Anstoß 
für einen Neuanfang, für Demokratisierung und 
Arbeitsrechte gegeben. Der CSA blieb zwar zu-
nächst in Kraft, auch über den Sturz der Regierung 
Sheikh Hasinas hinaus. Doch wie der “Business 
Standard” berichtet, wurde Anfang November ein 
Gesetz zu seiner Abscha�ung von der Übergangs-
regierung vorgelegt. Ein neues Gesetz zur Unter-
bindung von Hassrede im Netz soll entwickelt 
werden (The Business Standard 2024). Darüber 
hinaus äußerte sich Muhammad Yunus bei einem 
Tre�en mit US-Delegierten Ende November 2024 
dahingehend, dass die Übergangsregierung „sich 
verp�ichtet hat, weitreichende Arbeitsreformen 
durchzuführen“ (Dhaka Tribune 2024). Wie lange 
aber die Übergangsregierung im Amt bleiben wird, 

GLEICHES GESETZ,  
NEUER NAME
Ein zentrales Instrument der Regierung zur Ein-
schränkung zivilgesellschaftlicher Freiheiten war 
die gesetzliche Kontrolle des Internets. Seit dem 
Jahr 2018 bildete der Digital Security Act (DSA), 
vermarktet als Mittel zur Verhinderung von Hass-
rede im Netz, die rechtliche Grundlage für Verhaf-
tungen zivilgesellschaftlicher Akteure. 

Der gezielte Missbrauch des Gesetzes durch 
die Regierung führte zur Anklage und Verhaftung 
von Aktivist*innen und Journalist*innen (BfdW 
2023: 26). Unter internationalem Druck wurde 
der DSA Mitte 2023 durch den Cyber Security Act 
(CSA) ersetzt. Dieser ist nach Einschätzung von 
Amnesty International aber nur die Fortsetzung 
der alten Praxis unter neuem Namen, zumal of-
fene Fälle unter dem DSA weiterverfolgt wurden 
(Amnesty International 2024). 

ist noch völlig unklar. Soll es so bald wie möglich 
Neuwahlen geben – mit dem Risiko, dass sich eins 
der alten politischen Lager erneut in der Macht 
einrichtet und sich längst nicht so viel ändert, wie 
die zivilgesellschaftlichen Akteure es sich erhof-
fen? Oder sollen Neuwahlen so lange wie möglich, 
eventuell sogar mehrere Jahre, hinausgezögert 
werden, damit die Übergangsregierung mehr Zeit 
hat, strukturelle Veränderungen im Interesse der 
Mehrheit der Bevölkerung umzusetzen – mit dem 
Risiko, demokratische Strukturen, zu denen allge-
meine, freie Wahlen gehören, zu schwächen? 

Ein entscheidender Faktor dafür, ob der Neu-
anfang in Bangladesch wirklich gelingt, ist die 
Reform der Polizei, die in den letzten Jahren – und 
besonders während des revolutionären Umstur-
zes im Sommer 2024 – nicht als Schutz- und Ord-
nungsinstrument, sondern als Mittel der politi-
schen Unterdrückung auftrat (Lewis / Liller 2024).

STIMMEN AUS BANGLADESCH –  
VOR DEM UMSTURZ, JANUAR 2024

„DER RAUM FÜR DIE ZIVILGESELL-
SCHAFT IN BANGLADESCH IST  
GESCHLOSSEN. ZIVILGESELLSCHAFT-
LICHE ORGANISATIONEN KÖNNEN 
NUR SO LANGE FREI AGIEREN, WIE  
SIE DAS HERRSCHENDE SYSTEM  
NICHT IN FRAGE STELLEN. DAS RECHT 
AUF FREIE MEINUNGSÄUSSERUNG 
UND FRIEDLICHE VERSAMMLUNG 
WIRD EINGESCHRÄNKT UND  
GEWALTSAM VERLETZT. […] DIES  
WAR EINE EINSEITIGE WAHL, BEI DER 
WIR BEREITS WUSSTEN, WER DER  
GEWINNER SEIN WÜRDE.“

Dr Mubashar Hasan, Akademiker und Aktivist für 
soziale Rechte, in einem Interview mit CIVICUS  
im Januar 2024 (CIVICUS 2024a: 109;  
Übersetzung aus dem Englischen: SÜDWIND)

Arbeiterinnen bei Protesten 2021 in Dhaka, Bangladesch
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STIMMEN AUS BANGLADESCH –  
NACH DEM UMSTURZ,  

DEZEMBER 2024

„PROFESSOR MUHAMMAD YUNUS, 
DER DER ÜBERGANGSREGIERUNG 

VORSTEHT, KÜNDIGTE AM  
11. SEPTEMBER 2024 OFFIZIELL 

DIE BILDUNG MEHRERER REFORM-
KOMMISSIONEN AN, DIE DEN STAAT  
BANGLADESCH WIEDER AUFBAUEN  

SOLLEN, UM DEN ERWARTUNGEN  
DER PROTESTBEWEGUNG GERECHT 

ZU WERDEN UND EINEN ALLGE- 
MEINEN KONSENS IM POLITISCHEN  

BEREICH HERZUSTELLEN. […]
DIE ZIVILGESELLSCHAFT UND DIE  
GEWERKSCHAFTEN WERDEN ALS 
WICHTIGE AKTEURE ANERKANNT 

UND SIND AN VERSCHIEDENEN RE-
FORMINITIATIVEN UND AUSSCHÜS-
SEN BETEILIGT. UNTER DEN ZAHL-
REICHEN REFORMKOMMISSIONEN 

HAT DIE REGIERUNG AUCH EINE  
ARBEITSREFORMKOMMISSION GE  - 

BILDET, IN DER GEWERK SCHAFTEN, 
ARBEITGEBER*INNEN, AKADE- 

MIKER*INNEN UND ARBEIT GEBER- 
VERBÄNDE VERTRETEN SIND.“

Nazma Yesmin / Bangladesh Institute of  
Labour Studies (Ferenschild 2025a)
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4.5 CHINA:  
SOUVERÄNITÄT UND 
NICHT-EINMISCHUNG 
STEHEN ÜBER  
MENSCHENRECHTEN
In China geht die Einschränkung der Pressefreiheit 
mit schlechten Einstufungen im Feld ziviler Frei-
heiten (CIVICUS Monitor 2024b) und im Bereich 
der Arbeitsrechte (ITUC 2024) einher. Die Nieder-
schlagung der Freiheitsbewegung in Hongkong, 
die Unterdrückung ethnischer Minderheiten wie 
der Uigur*innen im Westen Chinas, oder das Ver-
bot unabhängiger Arbeitsrechtsorganisationen 
ließen eine organisierte Zivilgesellschaft, die sich 
für Menschenrechte einsetzt, in den letzten Jahren 
erodieren. Exemplarisch hierfür steht der Fall des 
chinesischen Aktivisten Zeng Feiyang, der als Di-
rektor der in Guangzhou ansässigen chinesischen 
Arbeitsrechtsorganisation Panyu Migrant Workers 
Center in einem Gerichtsprozess wegen Unruhe-
stiftung angeklagt war. Sein „Vergehen“ war die 
Unterstützung von Arbeiter*innen einer Schuh-
fabrik im Disput mit ihrem Arbeitgeber, was den 
Gesetzesverstoß „Versammlung einer Menschen-
menge zur Störung der ö�entlichen Ordnung“ 
beinhaltete. Die verhängte Gefängnisstrafe von 
mehreren Jahren wurde später zwar teilweise aus-
gesetzt, aber Zeng Feiyang zu einem ö�entlichen 
Geständnis gezwungen: „Ich entschuldige mich 
für die Verluste, die meine kriminellen Handlun-
gen den Unternehmen, der Gesellschaft und den 
Arbeitnehmer*innen zugefügt haben, und ich 
bedauere zutiefst die enormen Wunden, die ich 
meiner Familie zugefügt habe. Ich ho�e, dass alle 
mich als Warnung verstehen und sich nicht von 
einer ausländischen Organisation täuschen lassen, 
sondern ihre Rechte und Interessen mit legalen 
Mitteln und Kanälen schützen” (Ferenschild 2024). 

Die Verurteilung Zengs und das folgende Ver-
bot des Panyu Migrants Workers Center sind keine 
Einzelfälle. Seit dem Amtsantritt Xi Jinpings vor 
mehr als einer Dekade sind zahlreiche Aktivist*in-
nen inhaftiert worden, verschwunden oder ins 
Exil gegangen. Die Folge ist, dass systemkritische 
Stimmen in China heute kaum noch zu verneh-
men sind. 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Seit etlichen Jahren scha�t die chinesische Regie-
rung einen rechtlichen Rahmen, der die Hand-
lungsfreiheit der Zivilgesellschaft im Allgemeinen 
sowie von Arbeitsaktivist*innen und Beschäftig-
ten im Speziellen stark einschränkt. Besonders 
hervorzuheben sind das NRO-Gesetz sowie das 
Anti-Spionage-Gesetz.

 ▸ Anti-Spionagegesetz (2023): Das Anti-Spio-
nagegesetz, ursprünglich aus dem Jahr 2014 und 
im Jahr 2023 erweitert bzw. verschärft, zielt vor-
dergründig darauf ab, die nationale Sicherheit 
Chinas gegen Spionageaktivitäten zu schützen. 
Es ermächtigt staatliche Stellen, umfassende Er-
mittlungen und Maßnahmen gegen Einzelper-
sonen und Organisationen, die der Spionage ver-
dächtigt werden, zu ergreifen. Dazu gehören 
Überwachungsmaßnahmen, Durchsuchungen 
und Beschlagnahmungen sowie die Befugnis, 
elektronische Kommunikation zu überwachen. 
Das Gesetz verp�ichtet Bürger*innen und Orga-
nisationen bei der Bekämpfung von Spionage zur 
Zusammenarbeit mit den Behörden und droht 
denjenigen mit Strafen, die dies verweigern.  

Wichtig in diesem Kontext ist auch das Anti-Ter-
ror-Gesetz von 2015: „Es ist der jüngste Versuch, 
gegen Terrorismus im Land vorzugehen und welt-
weite Sicherheit zu gewährleisten.“ (Generalkon-
sulat der Volksrepublik China in München 2015). 
Es bildete eine entscheidende Grundlage für die 
Unterdrückungs- und Assimilierungspolitik der 
chinesischen Regierung gegenüber dem muslimi-
schen Turkvolk der Uigur*innen, im Westen Chinas 
in der Autonomen Uigurischen Region Xinjiang 
ansässig. Ethnische Unterdrückung und Au�ösung 
der zivilgesellschaftlichen uigurischen Strukturen 
gingen hier Hand in Hand (Alpermann 2023).

CHINA GEGEN ‚GEFÄHRLICHE  
WESTLICHE EINFLÜSSE‘
Außerdem hat die chinesische Regierung trotz 
anfänglicher Beteiligung an der Entwicklung des 
internationalen Menschenrechtssystems in den 
letzten Dekaden immer wieder deutlich gemacht, 
dass aus chinesischer Sicht Souveränität und 
Nicht-Einmischung über den universellen Men-
schenrechten stehen (Oud 2024). Diese Perspek-
tive wurde bereits im „Weißbuch zu Menschen-
rechten“ von 1991 deutlich, verö�entlicht nur kurz 
nach Verhängung westlicher Sanktionen aufgrund 
des Tian‘anmen-Massakers. Dieses pocht auf die 
gegenseitige Achtung der Souveränität, aus der 
das Prinzip der Nicht-Einmischung folge. 

Das „Dokument Nr. 9“ aus dem Jahr 2012 (China 
File 2013), ein internes Kommuniqué der Kommu-
nistischen Partei Chinas, an Funktionsträger*in-
nen in Partei und Staat auf allen Ebenen gerichtet, 
identi�ziert sieben ‚gefährliche‘ westliche Ein�üs-
se, die es zu bekämpfen gelte: zu diesen gehören die 
westliche konstitutionelle Demokratie, universelle 
Werte, eine unabhängige Zivilgesellschaft und 
das westliche Verständnis von Journalismus. Das 
Dokument fordert Parteimitglieder und Behörden 
auf, diese Gefahren zu bekämpfen, Medien streng 
zu kontrollieren und ‚falsche Ideen‘ zu verhindern, 
um die ideologische Einheit und Kontrolle der Par-

 ▸ NRO-Gesetz (2017): Das am 1. Januar 2017 in 
Kraft getretene Gesetz zielt darauf ab, die Tätigkei-
ten von ausländischen NRO zu regulieren und die 
nationale Sicherheit zu schützen. Ausländische 
NRO müssen sich bei den chinesischen Behörden 
registrieren, eng mit chinesischen Partnerorgani-
sationen zusammenarbeiten und regelmäßige Be-
richte über ihre Tätigkeiten einreichen. Das Gesetz 
gibt den chinesischen Behörden weitreichende 
Befugnisse zur Überwachung und Kontrolle der 
Aktivitäten ausländischer NRO, einschließlich der 
Möglichkeit, deren Büros zu durchsuchen und Do-
kumente zu beschlagnahmen. Verstöße gegen das 
Gesetz können zu Geldstrafen, zur Ausweisung der 
Organisation oder zur strafrechtlichen Verfolgung 
ihrer Mitarbeiter*innen führen (The China NGO 
Project 2016 & 2022).

tei zu stärken und ihre Stabilität zu sichern (ebd.). 
Die Kontrolle der Medien führt zu einem extremen 
Ausmaß an Zensur und Überwachung, China wird 
gar als „größtes Gefängnis für Medienscha�ende“ 
(BfdW 2023: 19) bezeichnet.

FAZIT
Der Blick auf zivilgesellschaftliche Handlungs-
spielräume in China ist ernüchternd. China ist 
eine geschlossene Gesellschaft ohne Meinungs-
freiheit, ohne Organisationsfreiheit und mit dem 
permanenten Druck für die Bevölkerung, kein 
dem Staat oder der Partei missliebiges Verhalten 
zu zeigen. Damit gehört China zu den 28 Staaten 
weltweit, die laut CIVICUS Monitor in die unterste 
Kategorie der geschlossenen Gesellschaften fallen. 

Für die Sicherung der Herrschaft der Partei 
und den Ausbau von Kontrolle und Überwachung 
hat die chinesische Regierung ein legales System 
gescha�en, dass es einfach macht, Aktivist*innen 
und Engagierte für Menschenrechte wegen der 
Gefährdung der ö�entlichen Sicherheit oder der 
Störung der ö�entlichen Ordnung zu verfolgen 
und zu inhaftieren.

Die Aussichten auf eine Ö�nung der Volksre-
publik China für mehr Freiheiten für zivilgesell-
schaftliche Organisationen und Menschenrechts-
arbeit sind gering. Von außen gibt es nur wenige 
Möglichkeiten, von innen scheint jeder Wider-
stand erfolgreich unterdrückt worden zu sein. 
Doch zeigen historische Erfahrungen und aktuelle 
Entwicklungen in anderen Ländern wie z.B. Bang-
ladesch, dass sich Umbrüche lange unterhalb der 
internationalen Wahrnehmungsschwelle anbah-
nen können – bevor sie eine Gesellschaft und ein 
Land verändern.

Hauptstadt Peking

Bevölkerungszahl 1.425,2 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Elektronik, Elektrotechnik, 
Maschinen, Textilien /Be-
kleidung

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. USA  
2. Hongkong  
3. Japan
4. Südkorea

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Elektronik, Elektrotechnik, 
Maschinen, Textilien /Be-
kleidung

Rangliste der  
Pressefreiheit

172 (von 180 Ländern)

CIVICUS Monitor geschlossen  
(10 von 100 Punkten)

Global Rights Index 5 (keine Garantie von  
Rechten)

LGBT Equality Index 55 (Platz 55 von 197)

INFODATEN CHINA

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024e, CIVICUS Monitor 2024, Reporter ohne 

Grenzen 2024, ITUC 2024, Equaldex 2025

„CHINA IST ZUNEHMEND AUTORITÄR 
GEWORDEN, JEDE FORM VON SOZIALEM 
PROTEST WIRD UNERBITTLICH UNTER-

DRÜCKT. VIELE AKTIVIST*INNEN, DIE 
ARBEITER*INNEN ZUVOR BEIM KAMPF 

FÜR BESSERE LÖHNE UND ARBEITS-
BEDINGUNGEN UNTERSTÜTZT HABEN,  

SIND IN HAFTIERT. ARBEITSRECHTLICHE 
NGOS DÜRFEN NICHT MEHR AKTIV  
WERDEN. DIE REGIERUNG GLAUBT,  

DASS PROTESTE EINGEDÄMMT  
WERDEN KÖNNTEN, WENN MAN  

NUR DIESE AKTIVIST*INNEN UNTER  
KONTROLLE HALTEN KÖNNE.“

XH unterstützte als Studierende*r in den 2010er-Jah-
ren die Kämpfe von Arbeiter*innen im Perlflussdelta in 

Südchina und forscht weiterhin dazu (iz3w 2024).
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4.6 INDIEN: AUF DEM 
WEG ZU EINER HINDU-
NATIONALISTISCHEN 
VORHERRSCHAFT
Indien ist für die Bundesrepublik Deutschland und 
die EU ein sehr wichtiger Handelspartner. Vor al-
lem chemische Erzeugnisse, Textilien und Maschi-
nen werden von dort aus nach Deutschland expor-
tiert. Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist 
zwar noch immer ein Land mit mittlerem Einkom-
men, stellt aber vor allem aufgrund seiner schieren 
Größe eine wichtige Handelsmacht dar und hegt 
zunehmend Ambitionen auf der politischen Welt-
bühne. Wenn von Indien die Rede ist, spricht man 
auch heute noch von der größten Demokratie der 
Welt. Doch die demokratische Fassade hat in den 
vergangenen Jahren deutliche Risse bekommen. 

DIE GRÖSSTE DEMOKRATIE DER WELT?
Traditionell besitzt Indien eine aktive, vielfäl-
tige, lebendige und weitestgehend freie Zivil-
gesellschaft, wenngleich seit 1976 die Annahme 
�nanzieller Zuwendungen aus dem Ausland eine 
staatliche Bewilligung erfordert. Seit das ent-
sprechende Gesetz (Foreign Contribution Regula-
tion Act, FCRA) 2010 und 2020 verschärft wurde, 
werden unter dem Vorwand der Bekämpfung von 
Korruption, Geldwäsche und Terror�nanzierung 
auch die Finanzen der NRO viel stärker kontrolliert 
(Mukherji /Shrivastava 2024). Zwischen 2015 und 

tern, die sich für Menschenrechte, Umweltbelange 
oder religiöse Minderheiten einsetzen (Mukherji /
Shrivastava 2024). 

ANGRIFFE VERSCHÄRFEN SICH SEIT 2014
Auch in der Vergangenheit wurden Instrumen-
te zur Einschränkung bürgerlicher Aktivitäten 
im Namen von Sicherheit oder wirtschaftlicher 
Entwicklung von Regierungen unterschiedlicher 
Couleur eingesetzt. Seit 2014 haben sich solche 
Angri�e aber verschärft; zu dem Zeitpunkt, als 
die hindu-nationalistische konservative Partei 
Bharatiya Janata Party (BJP, "Indische Volkspar-
tei") unter Premierminister Narendra Modi an die 
Macht gekommen ist und Veränderungen an ver-
schiedenen Gesetzen vorgenommen hat (Duggal 
et al. 2024: 3f). Der Hindu-Nationalismus ist kein 
neues Phänomen, sondern hat eine jahrzehnte-
lange Tradition, die seit den 1980er Jahren immer 
mehr Zulauf erhält. Bereits um die Jahrtausend-
wende hatte die BJP für eine Legislaturperiode die 
Regierungsführung übernommen. Seit 2014 ist sie 
unter der Führung von Narendra Modi erneut an 
der Macht und verfolgt seither stringent das Ziel, 
das säkular-pluralistische Staatswesen Indiens zu 
demontieren und an dessen Stelle einen homo-
genen Zentralstaat mit einer Hindu-Vormacht-
stellung zu etablieren. Dafür nutzt die BJP neben 
der Einschränkung zivilgesellschaftlicher Hand-
lungsspielräume oder der Pressefreiheit auch eine 
Strategie der gesellschaftlichen Polarisierung und 
Spaltung mit vorrangig anti-muslimischer Stim-
mungsmache (Gottschlich 2018). Die zunehmen-
de Untergrabung rechtsstaatlicher Prinzipien und 
demokratischer Verfahren sowie die Passivität be-
ziehungsweise die Befeuerung von Hetze und Dis-
kriminierung gegen Minderheiten deuten darauf 
hin, dass sich Indien immer mehr auf dem Weg zu 

2022 wurde auf dieser Grundlage rund 17.000 NRO 
die Lizenz für die Tätigkeit in dem Land entzogen, 
darunter namhafte internationale Organisationen 
wie Amnesty International, Greenpeace oder Ox-
fam. Das sind mehr als viermal so viel Vorfälle wie 
in den Jahren zwischen 2011 und 2014 (Duggal et 
al. 2024: 3).

Auch weitere Gesetze, z.B. zur Verhinderung 
von Geldwäsche oder rechtswidriger Aktivitäten, 
werden genutzt, um Kritiker*innen des Regimes 
zu schikanieren. Der CIVICUS-Monitor (2023) 
zeigt sich ernsthaft besorgt über den anhalten-
den Rückgang zivilgesellschaftlicher Handlungs-
spielräume in Indien. In den vergangenen Jahren 
wurden Menschenrechtsaktivist*innen und Jour-
nalist*innen auf der Grundlage des Gesetzes zur 
Verhinderung rechtswidriger Handlungen oder 
wegen anderer Vergehen verhaftet oder inhaftiert. 
Andere waren Schikanen, Razzien und Übergrif-
fen durch die Polizei ausgesetzt. In dem von Indi-
en verwalteten Teil Kaschmirs und im Bundesstaat 
Manipur wurden Razzien bei Nachrichtenagentu-
ren durchgeführt und das Internet für längere Zeit 
abgeschaltet (CIVICUS 2023: 37). 

Die inländische Finanzierung von unliebsa-
men NRO ist gefährdet, weil gemäß den Bestim-
mungen des Einkommensteuergesetzes Steuerbe-
freiungen für NRO oder Spender*innen seit 2020 
alle fünf Jahre erneuert werden müssen. Daten der 
Spender*innen müssen dem Finanzministerium 
zur Verfügung gestellt werden. Was wie Transpa-
renzbestimmungen anmutet, ermöglicht es dem 
Staat, einheimische Spender*innen einzuschüch-

einer Wahl-Autokratie be�ndet (IAN 2024: 14). Die 
letzten Parlamentswahlen 2024 konnte die BJP er-
neut für sich gewinnen, die absolute Mehrheit hat 
sie jedoch verloren. 

Neben großen internationalen Organisatio-
nen waren auch nationale Think Tanks wie das 
Centre for Equity Studies, Citizens for Justice and 
Peace oder das Centre for Policy Research von 
dem breiten Spektrum der Instrumente zur ge-
zielten Einschränkung zivilgesellschaftlicher 
Handlungsspielräume betro�en. Dabei litten die 
Organisationen, die sich aktiv gegen den Hindu-
Nationalismus stellten, am stärksten unter Ein-
schränkungsmaßnahmen. Teilweise wanderten 
deren Leiter*innen ins Gefängnis oder es wurden 
Anklagen erhoben, deren Folge Inhaftierungen 
sein könnten (Mukherji / Shrivastava 2024).

Gleichzeitig gerieten auch Organisationen 
ins Fadenkreuz der Behörden, die mit Blick auf 
den Hindu-Nationalismus eine eher neutrale 
Ausrichtung haben und thematisch ganz andere 
Schwerpunkte setzen, wie z.B. der indische Think 
Tank Centre for Policy Research, ein anerkanntes 
sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Das 
legt nahe, dass nach dem Willen der staatlichen 
Akteure der zivilgesellschaftliche Raum so stark 
eingeschränkt werden soll, dass auch Organisa-
tionen als missliebig gelten, die gesellschaftliche 
Themen und Alltagspolitik kritisch beleuchten. 
Die aktuelle Situation von Greenpeace Indien ist 
beispielhaft dafür, wie sich Disziplinierungsinst-
rumente auf die betro�enen Organisationen aus-
wirken. Die Intensität der staatlichen Angri�e auf 
Greenpeace habe zwar deutlich abgenommen, 
aber der Preis sei hoch: Die Organisation sei mit 
Blick auf das Eintreten für Umweltrechte von Be-
tro�enen sehr viel handzahmer geworden (Muk-
herji / Shrivastava 2024). 

INFODATEN INDIEN

Hauptstadt Neu-Delhi

Bevölkerungszahl 1.441,7 Mio. (2024)

Wichtigste Ausfuhrgüter Petrochemie, Chemische Erzeug-
nisse, Nahrungsmittel, Textilien

Wichtigste Abnehmer-
länder

1. USA  
2. Vereinigte Arabische Emirate  
3. Niederlande

Wichtigste Ausfuhrgüter 
nach Deutschland

Chemische Erzeugnisse, Textilien/
Bekleidung, Maschinen

Rangliste der  
Pressefreiheit

159/180 (2024)

CIVICUS Monitor unterdrückt (33 von 100 Punkten)

Global Rights Index 5 (keine Garantie von Rechten)

LGBT Equality Index 61 (Platz 46 von 197)

Quellen: UNFPA 2024, GTAI 2024f, CIVICUS Monitor 2024, Reporter ohne Grenzen 2024, 

ITUC 2024, Equaldex 2025

Bürger*innen  
demonstrieren in 
Delhi gegen den  
zunehmenden Hindu- 
Nationalismus
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